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Zusammenfassung 
Seit dem 01.01.2017 sind die Länder gemäß § 10 Abs. 2 SGB XI verpflichtet, dem 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) jährlich über Art und Umfang der finan-
ziellen Förderung der Pflegeeinrichtungen gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI sowie die mit 
dieser Förderung verbundenen durchschnittlichen Investitionskosten je Pflegebe-
dürftigen zu berichten.  

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Erhebung bei den Ländern zu Art 
und Umfang der finanziellen Förderung der Pflegeeinrichtungen für das Berichts-
jahr 2024 sowie die Ergebnisse einer Auswertung von Daten des Verbandes der 
Ersatzkassen e. V. (vdek) zu den durchschnittlichen Investitionskosten, die die Ein-
richtungen an die Einrichtungsbewohner weitergeben, in den Jahren 2019 bis 2024 
dar. 

Im Berichtsjahr 2024 haben 15 Länder insgesamt 25 Maßnahmen zur Förderung 
der Pflegeeinrichtungen bzw. ihrer Bewohner umgesetzt. In Rheinland-Pfalz wur-
den im Berichtsjahr keine Maßnahmen der Investitionskostenförderung umge-
setzt. In Baden-Württemberg und Niedersachsen ist im Berichtsjahr jeweils ein 
Förderprogramm gegenüber dem Vorjahr entfallen, während in Hessen und Sach-
sen (wo es im Vorjahr keine Maßnahmen gab) jeweils eine Maßnahme hinzuge-
kommen ist. In zwölf Ländern gab es eine Objektförderung. Darüber hinaus wur-
den Maßnahmen der Subjektförderung und der subjektbezogenen 
Objektförderung umgesetzt. Betrachtet man das gesamte Fördervolumen, erwies 
sich über alle Länder hinweg die Subjektförderung (in Form des Pflegewohngelds) 
als die dominante Förderart. Nimmt man hingegen die Anzahl der Förderpro-
gramme der Länder als Maßstab, war im Berichtsjahr 2024 die Objektförderung 
die dominante Förderart. 

Insgesamt über alle Versorgungsbereiche, Förderarten und Länder zusammenge-
nommen betrug das Fördervolumen für investive Aufwendungen im Jahr 2024 
rund 1 Mrd. €. Damit ist die Gesamtfördersumme im Vergleich zum Vorjahreswert 
von knapp 929 Mio. € um ca. 104 Mio. € gewachsen (+11 %), während zeitgleich 
auch die Anzahl der Pflegebedürftigen weiter gestiegen ist. Bezogen auf die knapp 
5,7 Mio. Pflegebedürftigen in Deutschland insgesamt (Stand 31.12.2023) ent-
sprach dies einem Betrag von rund 181 € je Pflegebedürftigen, exklusive der Pfle-
gebedürftigen in Ländern ohne Förderung knapp 191 € je Pflegebedürftigen. 

Von der gesamten Fördersumme entfielen im Jahr 2024 über alle Länder zusam-
men rund 646 Mio. € auf die Subjektförderung (63 %), rund 312 Mio. € auf die Ob-
jektförderung (30 %) und knapp 74 Mio. € auf die subjektbezogene Objektförde-
rung (7 %). Bezogen auf die 13 Länder, die eine Aufteilung der gesamten 
Fördersumme nach Versorgungsbereichen vornehmen konnten, entfiel der über-
wiegende Teil der gesamten Fördersumme auf die vollstationäre Dauerpflege 
(70 %), während die Fördermaßnahmen in der ambulanten Pflege (15 %), der teil-
stationären Pflege (knapp 10 %) und der Kurzzeitpflege (5 %) nur vergleichsweise 
geringe Anteile an der gesamten Fördersumme ausmachten. Zu der Anzahl der ge-
förderten Einrichtungen, Plätze und Pflegebedürftigen sowohl insgesamt als auch 
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nach Versorgungsbereichen konnten die Länder nur eingeschränkt Angaben ma-
chen. 

Bezogen auf die Anzahl der geförderten Einrichtungen bewegte sich das Volumen 
der Investitionskostenförderung im Berichtsjahr 2024 zwischen durchschnittlich 
3.007 € je geförderter Einrichtung der vollstationären Dauerpflege in Thüringen 
und durchschnittlich 4.346.214 € je geförderter Einrichtung der vollstationären 
Dauerpflege in Bayern. 

Die umlagefähigen Investitionskosten pro Platz und Tag, die die Pflegeeinrichtun-
gen den Einrichtungsbewohnern in Rechnung stellen, betrugen im Durchschnitt 
des Berichtsjahres 2024 und über alle Einrichtungen 16,61 €/Platz und Tag in der 
vollstationären Dauerpflege sowie 17,83 €/Platz und Tag in der Kurzzeitpflege, 
während sie in der teilstationären Pflege mit 9,65 €/Platz und Tag deutlich geringer 
ausfielen. Die durchschnittlichen Investitionskosten unterschieden sich darüber 
hinaus auch zwischen den Ländern teils erheblich. In der vollstationären Dauer-
pflege bewegten sich die durchschnittlichen Investitionskosten zwischen 
11,05 €/Platz und Tag in Sachsen-Anhalt und 20,57 €/Platz und Tag in Nordrhein-
Westfalen. In der Kurzzeitpflege bewegten sie sich in einer Bandbreite zwischen 
8,95 €/Platz und Tag in Sachsen-Anhalt und 20,60 €/Platz und Tag in Nordrhein-
Westfalen sowie in der teilstationären Pflege zwischen 6,06 €/Platz und Tag in Bay-
ern und 11,40 €/Platz und Tag in Nordrhein-Westfalen. Gegenüber dem Vorjahr 
sind die Investitionskosten leicht angestiegen, im Durchschnitt über alle Einrich-
tungen in Deutschland um 3,3 % in der vollstationären Dauerpflege, ebenfalls um 
3,3 % in der Kurzzeitpflege und um 1,8 % in der teilstationären Pflege.  

Darüber hinaus zeigen sich merkliche Unterschiede in der differenzierten Betrach-
tung der Investitionskosten nach städtischen und ländlichen Regionen. In städti-
schen Regionen sind grundsätzlich höhere Investitionskosten zu beobachten als in 
ländlichen. In der vollstationären Dauerpflege betrug der Unterschied im Durch-
schnitt des Berichtsjahres 2024 und über alle einbezogenen Einrichtungen 21 %. In 
der Kurzzeitpflege waren die Investitionskosten in städtischen Regionen durch-
schnittlich um 27 % höher als in ländlichen und in der teilstationären Pflege um 
19 %. 

Des Weiteren ergaben die Analysen für ausgewählte Länder, dass sich die durch-
schnittlichen Investitionskosten nach Kostenträger unterscheiden. Für Bewohner 
von Pflegeeinrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege (§ 61 SGB XII) werden 
die Investitionskosten grundsätzlich vom Sozialhilfeträger getragen. Bewohner, auf 
die das nicht zutrifft, tragen die Investitionskosten in der Regel als sogenannte 
Selbstzahler selbst (§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI). In allen Versorgungsbereichen aus-
gewählter Länder, mit Ausnahme der teilstationären Pflege in Mecklenburg-Vor-
pommern, waren im Jahr 2024 für Selbstzahler im Durchschnitt höhere Investiti-
onskosten zu zahlen, als sie mit Sozialhilfeträgern vereinbart wurden. 

Ebenfalls für eine Auswahl an Ländern zeigen sich zudem Unterschiede bei den 
durchschnittlichen Investitionskosten differenziert nach geförderten Plätzen (Zu-
stimmungspflicht der zuständigen Landesbehörde gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI) und 
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nicht-geförderten Plätzen (keine Zustimmungspflicht der zuständigen Landesbe-
hörde gemäß § 82 Abs. 4 SGB XI). In der Mehrheit der Versorgungsbereiche und 
betrachteten Länder fielen die Investitionskosten im Durchschnitt der geförderten 
Plätze im Jahr 2024 deutlich geringer aus als im Durchschnitt der nicht-geförder-
ten. 
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1. Hintergrund 
Seit dem 01.01.2017 sind die Länder gemäß § 10 Abs. 2 SGB XI verpflichtet, dem 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) jährlich über Art und Umfang der finan-
ziellen Förderung der Pflegeeinrichtungen sowie die mit dieser Förderung verbun-
denen durchschnittlichen Investitionskosten je Pflegebedürftigen zu berichten. 

Mit dieser Regelung zielte der Gesetzgeber auf die Herstellung von Transparenz 
über die Investitionskostenförderung von Pflegeeinrichtungen durch die Länder. 
Mit den erstmals für das Berichtsjahr 2016 vorgelegten Angaben der Länder 
konnte jedoch keine hinreichende Transparenz hergestellt werden. Daher beauf-
tragte das BMG die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die KPMG Law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit einer Studie, die unter anderem die Unterstüt-
zung der Abfrage zur Investitionskostenförderung für die Berichtsjahre 2017 und 
2018 umfasste. Im Rahmen dieser Studie wurde ein Fragebogen zur Abfrage der 
relevanten Angaben bei den Ländern entwickelt. 

Vor diesem Hintergrund hat das BMG anschließend einen Auftrag über die Fort-
führung der Unterstützung bei der Abfrage für die Berichtsjahre 2019 bis 2022 an 
die IGES Institut GmbH vergeben, bei dem auf dem bereits entwickelten Fragebo-
gen aufzusetzen war. Die entsprechenden Abfragen für die Berichtsjahre 2019, 
2020, 2021 und 2022 wurden bei den Ländern sowie stellvertretend für die Pfle-
gekassen beim Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) durchgeführt. Nach Abschluss 
dieser Arbeiten wurde nach Durchführung eines Vergabeverfahrens die IGES Insti-
tut GmbH erneut mit der Fortführung der Unterstützung bei der Umsetzung der 
Berichtspflicht der Länder zur Investitionskostenförderung auch in den kommen-
den Jahren beauftragt. 

Der vorliegende Bericht stellt für das Berichtsjahr 2024 den Stand der Investitions-
kostenförderung der Länder im Sinne des § 10 Abs. 2 SGB XI gemäß den Angaben 
der Länder sowie den Umfang der durchschnittlichen Investitionskosten, die auf 
die pflegebedürftigen Einrichtungsbewohner umgelegt werden, auf Basis von Da-
ten des vdek dar. Aufgesetzt wurde dabei auf den bereits vorgelegten Berichten 
für die Berichtsjahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023.1 

                                                                                                               

1  Vgl. Ochmann R & Braeseke G (2021): Berichtspflicht der Länder zu Förderung und Investiti-
onskosten von Pflegeeinrichtungen – Berichtsjahr 2019, Ochmann R & Braeseke G (2021): 
Berichtspflicht der Länder […] Berichtsjahr 2020, Ochmann R & Braeseke G (2022): Berichts-
pflicht der Länder […] Berichtsjahr 2021, Ochmann R & Braeseke G (2023): Berichtspflicht 
der Länder […] Berichtsjahr 2022 sowie Ochmann R & Braeseke G (2024): Berichtspflicht der 
Länder […] Berichtsjahr 2023. 
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2. Daten und methodisches Vorgehen 

2.1 Daten 
Die Grundlagen dieses Berichts bilden zum einen Daten, die im Rahmen einer Ab-
frage bei den Ländern erhoben wurden, und zum anderen Daten der Pflegekassen. 

2.1.1 Angaben der Länder 

Daten zu den Maßnahmen der Länder im Rahmen der Investitionskostenförderung 
i. S. d. § 10 Abs. 2 SGB XI im Berichtsjahr 2024 wurden – analog zu den Berichts-
jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 – in Form einer Abfrage bei den Ländern 
erhoben. Bezüglich des methodischen Vorgehens wird auf Abschnitt 2.2.1 verwie-
sen. 

2.1.2 Daten der Pflegekassen 

Daten der Pflegekassen zu den Investitionskostensätzen der Einrichtungsbewoh-
ner auf Einrichtungsebene für die Berichtsjahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 
2024 wurden stellvertretend für die Pflegekassen vom Verband der Ersatzkassen 
e. V. (vdek) zur Verfügung gestellt (vgl. zum methodischen Vorgehen Ab-
schnitt 2.2.2). 

2.1.3 Pflegestatistik 

Daten der Pflegestatistik der Jahre 2019, 2021 und 2023 vom Statistischen Bun-
desamt wurden verwendet, um die Förderbeträge der Länder im Verhältnis zur 
Anzahl der Pflegebedürftigen auf Ebene der Länder darzustellen. Daten aus der 
Pflegestatistik 2025 zur Zahl der Pflegebedürftigen nach Ländern waren zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht verfügbar. 

2.2 Methodisches Vorgehen 

2.2.1 Erhebung bei den Ländern 

Für die Erhebung der Maßnahmen der Investitionskostenförderung der Pflegeein-
richtungen durch die Länder i. S. d. § 10 Abs. 2 SGB XI im Berichtsjahr 2024 wurde 
auf dem für die vorangehenden Berichtsjahre entwickelten Fragebogen aufgesetzt. 
An dem Fragebogen wurden im Vergleich zu den Vorjahren wenige Anpassungen 
vorrangig mit dem Ziel der Präzisierung der Fragestellungen vorgenommen. Der 
letztlich für das Berichtsjahr 2024 zur Anwendung gekommene Fragebogen ist in 
Anhang 1.A5 dieses Berichts dargestellt. 

Die Programmierung des Fragebogens in einer webbasierten Anwendung auf einer 
gesicherten Plattform wurde analog zum Vorjahr – allerdings abweichend von den 
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Abfragen der Berichtsjahre 2019, 2020 und 2021 –durch die Auftraggeberin/BMG 
selbst vorgenommen. 

Die vollständige Durchführung der Abfrage über ein Formular-Management-Sys-
tem wurde – ebenfalls analog zum Berichtsjahr 2023 und entgegen dem Vorgehen 
in den Vorjahren – durch die Auftraggeberin/BMG übernommen. Diese beinhal-
tete die Kontaktierung, Einladung und Erinnerung der Teilnehmer sowie die Ab-
frage der Daten selbst. Die Prüfung der Daten auf Plausibilität und ggf. die Klärung 
von Unstimmigkeiten mit den Ansprechpartnern der Länder wurden sowohl von 
der Auftraggeberin/BMG als auch vom IGES Institut vorgenommen. Schließlich 
wurde ein finaler Auswertungsdatensatz erstellt. Der finale Datensatz wurde IGES 
zur Auswertung übergeben. IGES hat anschließend – wie in den Vorjahren – die 
gesamten Befragungsergebnisse ausgewertet und für den vorliegenden Bericht 
aufbereitet (siehe die Ergebnisdarstellung in Abschnitt 3). 

2.2.2 Datenabfrage beim vdek 

Der Auftrag sah vor, dass Angaben zu den (durchschnittlichen) Investitionskosten-
sätzen der Bewohner auf Einrichtungsebene für die Berichtsjahre 2019 bis 2024 
beim Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) abzufragen sind. Der vdek und das IGES 
Institut haben zu diesem Zweck eine Vereinbarung über die Lieferung und Verwen-
dung von Daten geschlossen. Bereits für die erste Abfrage im Jahr 2020 wurde auf 
dieser Grundlage abgestimmt, welche Daten der vdek zur Verfügung stellen kann 
und welche Einschränkungen in Bezug auf diese Daten zu berücksichtigen sind. Die 
wesentlichen Einschränkungen sind die folgenden: 

 Es ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Daten zu den Investitions-
kosten unvollständig in Bezug auf die Anzahl der Pflegerichtungen sind, 
da keine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung besteht. Hinweise auf 
eine Systematik hinsichtlich der fehlenden Einrichtungen lagen allerdings 
nicht vor. Nach Einschätzung des vdek dürften zwischen 80 % und 90 % 
der Pflegeeinrichtungen in den ausgewerteten Daten enthalten sein. 

 Es wurde eine Auswertung zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Berichts-
jahres (Datum des Abrufs aus der vdek-Datenbank) abgestimmt. Ggf. han-
delt es sich nicht bei allen Angaben um den aktuellen Investitionskosten-
satz, da der Meldestand in der vdek-Datenbank nicht aktuell ist. 
Abgebildet wird stets der letzte, durch die Einrichtung bzw. den Träger an 
den vdek gemeldete Stand. Eine Aktualisierung der Daten in der Daten-
bank erfolgt seitens des vdek in der Regel, sobald dem vdek ein neuer 
Stand gemeldet wird. 

 Die Daten zu den Investitionskosten enthielten nicht systematisch eine 
Angabe zur Trägerschaft der Einrichtungen, da seitens des vdek keine be-
lastbaren Abgaben zur Trägerschaft zusammen mit den Daten zu den In-
vestitionskosten auf Ebene der Einrichtungen vorlagen. 
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 Angaben zu einer eventuellen Förderung der Einrichtungen waren im 
Rahmen der vdek-Daten nicht verfügbar. 

Die zur Verfügung gestellten Daten stammen aus derselben Datenbank, auf der 
auch der vdek-Pflegelotse als öffentliches Portal für die Suche nach Pflegeeinrich-
tungen aufbaut (www.pflegelotse.de).  

Die Daten wurden nach Entgegennahme durch IGES in Absprache mit dem vdek 
bereinigt. Zunächst wurden doppelte Einträge, die aus technischen Gründen ver-
einzelt in den Auswertungen enthalten waren, aus den Datensätzen entfernt. An-
schließend wurden ebenfalls solche Einrichtungen vollständig entfernt, für die 
überhaupt keine Angaben zu Investitionskostensätzen vorlagen. Die letztlich zu-
grunde gelegte Anzahl der Einrichtungen je Bundesland und Versorgungsbereich 
ist in Tabelle 26 in Anhang 1.A2 dargestellt. 

Diese aufbereiteten Auswertungen bildeten die Grundlage für die Darstellung der 
durchschnittlichen Investitionskostensätze, differenziert nach Versorgungsberei-
chen, auf Ebene der Länder für jedes Berichtsjahr (siehe Abschnitt 3.7).2 Darge-
stellt werden auf die Einrichtungsbewohner umlagefähige Investitionskosten pro 
Platz und Tag.3 Bei der Berechnung der Mittelwerte der Investitionskosten wurden 
solche Investitionskostensätze ausgenommen, die mit einem Wert von null ange-
geben waren. Zudem wurde die Größe der Einrichtungen berücksichtigt, indem die 
Investitionskostensätze mit der Anzahl der verfügbaren Plätze in dem entspre-
chenden Versorgungsbereich gewichtet wurden („gewichtete Mittelwerte“). Inso-
fern können diese Mittelwerte auch als Investitionskosten im Durchschnitt je ver-
fügbaren Platz interpretiert werden.4 Die zugrunde gelegte Anzahl der verfügbaren 
Plätze je Bundesland und Versorgungsbereich ist in Tabelle 27 in Anhang 1.A2 dar-
gestellt. 

Für den vorliegenden Bericht ist darüber hinaus eine differenzierte Auswertung 
der Daten des vdek zu den Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen erfolgt. So 
ist eine Differenzierung des durchschnittlichen Betrags der Investitionskosten nach 
Selbstzahlern und Sozialhilfeempfängern sowie nach geförderten und nicht-geför-
derten Plätzen – jeweils für ausgewählte Länder und Versorgungsbereiche, für die 
die Datengrundlage eine differenzierte Auswertung erlaubte – vorgenommen wor-
den (jeweils gewichtet mit der Anzahl der verfügbaren Plätze). Zudem wurde die 
                                                                                                               

2  Für das Land Bremen lagen beim vdek keine Daten zur teilstationären Pflege vor. Diese wur-
den stattdessen auf Anfrage vom Referat 14 der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, In-
tegration und Sport übermittelt. 

3  Welche Investitionskosten auf die Einrichtungsbewohner umlagefähig sind, ist in § 82 Abs. 3 
und 4 SGB XI geregelt. Zusammengefasst handelt es sich um solche Kosten, die der Einrich-
tungsträger aufzuwenden hat, um die für den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen 
Gebäude zu errichten, instand zu halten und ggf. Mieten oder Pachten zu zahlen. Diese Auf-
wendungen dürfen nicht zugleich in den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung oder in 
der Vergütung für die Pflegeleistungen (Pflegesätze) enthalten sein. 

4  Nicht berücksichtigt werden konnte hingegen die Anzahl der tatsächlich belegten Plätze, da 
diese Angabe für diese Berichterstellung nicht vorlag. 

http://www.pflegelotse.de/
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Veränderung des Betrags der Investitionskosten zwischen den Berichtjahren 2019 
bis 2024 betrachtet. Des Weiteren wurden durchschnittliche Investitionskosten 
differenziert nach ländlichen und städtischen Regionen – sofern verfügbar – aus-
gewiesen. Dabei wurde das Konzept „Städtischer und ländlicher Raum“ des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zugrunde gelegt.  
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3. Ergebnisse 

3.1 Anzahl der Fördermaßnahmen 
Im Berichtsjahr 2024 haben 15 Länder insgesamt 25 Maßnahmen zur Förderung 
der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen umgesetzt (Tabelle 1).  

Tabelle 1: Anzahl der Fördermaßnahmen der Länder (2024) 

Bundesland Anzahl Fördermaßnahmen 

Baden-Württemberg 1 

Bayern 1 

Berlin 1 

Brandenburg 2 

Bremen 2 

Hamburg 2 

Hessen 1 

Mecklenburg-Vorpommern 2 

Niedersachsen 3 

Nordrhein-Westfalen 3 

Rheinland-Pfalz - 

Saarland 1 

Sachsen 1 

Sachsen-Anhalt 1 

Schleswig-Holstein 3 

Thüringen 1 

Insgesamt 25 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 

In den meisten Bundesländern gab es nicht mehr als zwei Fördermaßnahmen. In 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen wurde im Jahr 2024 jeweils nur eine Fördermaßnahme umge-
setzt. In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gab es 
jeweils zwei Maßnahmen, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein jeweils drei. Gegenüber dem Vorjahr ist in Baden-Württemberg und Nie-
dersachsen jeweils eine Maßnahme weggefallen, während in Hessen und Sachsen 
(wo es im Vorjahr keine Maßnahmen gab) jeweils eine neue Maßnahme hinzuge-
kommen ist. In Rheinland-Pfalz wurden im Jahr 2024, ebenso wie in den Vorjahren, 
keine Maßnahmen der Investitionskostenförderung der Pflegeeinrichtungen um-
gesetzt. Die genaue Bezeichnung der einzelnen Fördermaßnahmen ist in  
Tabelle 25 in Anhang 1.A1 dargestellt. 
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3.2 Art der Investitionskostenförderung 
Die gemessen an der Anzahl der Fördermaßnahmen über alle Länder hinweg do-
minante Förderart war im Berichtsjahr 2024 – wie in den Vorjahren – die Objekt-
förderung. In zwölf Ländern gab es eine Objektförderung. Eine Subjektförderung 
gab es mit dem Pflegewohngeld in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len und Schleswig-Holstein (Tabelle 2).5  

Darüber hinaus kam eine subjektbezogene Objektförderung in Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen zur Anwendung. Die genaue 
Einordnung der Förderart für die einzelnen Fördermaßnahmen ist in Tabelle 25 in 
Anhang 1.A1 dargestellt. 

Tabelle 2: Investitionskostenförderung der Länder nach Förderarten (2024) 

Bundesland Subjektförderung Objektförderung Subjektbezogene 
Objektförderung 

Baden-Württemberg nein ja nein 

Bayern nein ja nein 

Berlin nein ja nein 

Brandenburg nein ja nein 

Bremen nein nein ja 

Hamburg nein ja nein 

Hessen nein ja nein 

Mecklenburg-Vor-
pommern ja nein ja 

Niedersachsen nein ja ja 

Nordrhein-Westfalen ja ja nein 

Rheinland-Pfalz - - - 

Saarland nein ja nein 

Sachsen nein ja nein 

Sachsen-Anhalt nein ja nein 

Schleswig-Holstein ja ja nein 

Thüringen nein nein ja 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 

Subjektförderung, Objektförderung und subjektbezogene Objektförderung stellen 
unterschiedliche Formen der Investitionskostenförderung i. S. d. § 82 Abs. 3 SGB XI 
dar. Bei der Subjektförderung orientiert sich die Förderung an der wirtschaftlichen 
                                                                                                               

5  Das Pflegewohngeld in Schleswig-Holstein gemäß § 6 Abs. 4 LPflegeG wurde für den vorlie-
genden Bericht – im Einklang mit der Einordnung des Pflegewohngelds in Nordrhein-West-
falen und Mecklenburg-Vorpommern– als Subjektförderung eingeordnet. Damit weicht die 
Einordnung von der Angabe des Landes Schleswig-Holstein ab, das eine Einordnung als „sub-
jektbezogene Objektförderung“ vorgenommen hat. 
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Leistungsfähigkeit der Pflegebedürftigen. Dementsprechend ist das Pflegewohn-
geld in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
an bestimmte Voraussetzungen in Bezug auf die Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse der Pflegebedürftigen geknüpft. Als unmittelbare Förderung der Pflege-
bedürftigen gemäß § 9 Satz 2 SGB XI ist die Subjektförderung auch als Förderung 
der Pflegeeinrichtungen einzuordnen.  

Demgegenüber zielt die Objektförderung auf die Förderung der Kosten im Zusam-
menhang mit Investitionen in Pflegeeinrichtungen, unabhängig von der Auslastung 
der Einrichtungsplätze, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bewohner der 
Einrichtung und damit auch der Zusammensetzung der Bewohnerpopulation nach 
Selbstzahlern und Sozialhilfeempfängern.  

Die subjektbezogene Objektförderung stellt eine Variante der Objektförderung 
dar, bei der zwar die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Einrichtungsbewohner 
unberücksichtigt bleibt, allerdings die Auslastung der Einrichtungsplätze zugrunde 
gelegt wird. Fördermittel werden bei dieser Variante nur für belegte Einrichtungs-
plätze gezahlt. 
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3.3 Volumen der Investitionskostenförderung 

3.3.1 Insgesamt über alle Versorgungsbereiche und Förderarten 

Der Gesamtbetrag der Investitionskostenförderung – d. h. das gesamte Fördervo-
lumen für investive Aufwendungen über alle Versorgungsbereiche, Förderarten 
und Länder – belief sich im Jahr 2024 auf rund 1 Mrd. € (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Fördersumme gesamt über alle Versorgungsbereiche und Förder-
arten nach Ländern (2024) 

Bundesland Fördersumme in € im Jahr 2024 

Baden-Württemberg  2.559.000 €  

Bayern  80.849.000 €  

Berlin  1.019.329 €  

Brandenburg  23.300.728 €  

Bremen  2.253.449 €  

Hamburg  303.684 €  

Hessen  116.600 €  

Mecklenburg-Vorpommern  3.362.793 €  

Niedersachsen  70.935.546 €  

Nordrhein-Westfalen  780.779.964 €  

Rheinland-Pfalz  - €  

Saarland  768.038 €  

Sachsen  632.296 €  

Sachsen-Anhalt 1)  4.423.378 €  

Schleswig-Holstein  61.312.137 €  

Thüringen  39.092 €  

Insgesamt  1.032.655.033 €  

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkungen: 1) Der Betrag der Fördersumme in Sachsen-Anhalt enthält neben Förderungen 

investiver Aufwendungen auch Förderungen konsumtiver Aufwendungen, die 
dem Betrag nach von dem Land nicht quantifiziert und somit aus der ausgewie-
senen Summe nicht herausgerechnet werden konnten. 
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3.3.2 Nach Förderarten 

Von der gesamten Fördersumme entfielen im Jahr 2024 über alle Länder zusam-
men rund 646 Mio. € auf die Subjektförderung (63 %), knapp 313 Mio. € auf die 
Objektförderung (30 %) und knapp 74 Mio. € auf die subjektbezogene Objektför-
derung (7 %) (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Fördersumme nach Förderarten (2024) 

Bundesland Subjektförderung Objektförderung Subjektbezogene 
Objektförderung 

Baden-Württemberg       - €   2.559.000 €                      - €  

Bayern                - €   80.849.000 €                        - €  

Berlin                   - €   1.019.329 €                         - €  

Brandenburg                 - €   23.300.728 €                      - €  

Bremen                   - €   - €   2.253.449 €  

Hamburg                  - €   303.684 €   - €  

Hessen                      - €   116.600 €   - €  

Mecklenburg-Vorpommern  948.258 €   - €   2.414.536 €  

Niedersachsen  - €   1.914.014 €   69.021.532 €  

Nordrhein-Westfalen  602.262.724 €   178.517.240 €                             - €  

Rheinland-Pfalz  - €   - €                            - €  

Saarland  - €   768.038 €                     - €  

Sachsen  - €   632.296 €                           - €  

Sachsen-Anhalt  - €   4.423.378 €                         - €  

Schleswig-Holstein  43.164.585 €   18.147.553 €                         - € 

Thüringen  - €   - €   39.092 €  

Insgesamt  646.375.566 €   312.550.858 €   73.728.608 €  

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 

In der differenzierten Betrachtung der Fördersumme nach Förderarten und Län-
dern wird deutlich, dass allein auf die Subjektförderung in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein (jeweils Pflegewohngeld) 63 % 
des gesamten Förderbetrags entfallen. Auch in Bezug auf die Objektförderung do-
minieren dem Förderbetrag nach einerseits die Fördermaßnahmen des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit knapp 179 Mio. € (57 % des gesamten Förderbetrags in 
dieser Förderart). Andererseits entfielen im Jahr 2024 auch knapp 81 Mio. € auf 
die Objektförderung in Bayern (26 %). Im Rahmen der subjektbezogenen Objekt-
förderung wurden insgesamt über alle Maßnahmen in Niedersachsen rund 
69 Mio. €, in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern jeweils rund 2 Mio. € und in 
Thüringen weniger als 0,1 Mio. € gezahlt. 
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3.3.3 Nach Versorgungsbereichen 

Eine Aufteilung der gesamten Fördersumme nach Versorgungsbereichen wurde 
von 13 Ländern vorgenommen. Hessen und Sachsen-Anhalt haben angegeben, 
dass eine Zuordnung der Fördersumme zu den Versorgungsbereichen nicht mög-
lich sei; in Rheinland-Pfalz gab es im Jahr 2024 keine Förderung (Tabelle 5). 

Tabelle 5: Fördersumme nach Versorgungsbereichen und Ländern (2024) 

Bundesland 
Fördersumme in € im Jahr 2024 

Vollstationäre 
Dauerpflege 

Ambulante 
Pflege 

Teilstationäre 
Pflege Kurzzeitpflege 

Baden-Württemberg                 - €                  - €  1.863.880 €   695.120 €  

Bayern  60.847.000 €   8.070.000 €   7.361.000 €   4.571.000 €  

Berlin                 - €                  - €   912.530 €   106.799 €  

Brandenburg  15.491.603 €   4.949.718 €   2.047.378 €   811.084 €  

Bremen                 - €                  - €   1.972.082 €   281.367 €  

Hamburg                 - €   50.000 €                  - €   253.684 €  

Hessen Aufteilung nicht möglich 

Mecklenburg-Vorpommern  948.258 €                  - €   2.414.536 €                  - €  

Niedersachsen  80.776 €   42.702.038 €   26.593.367 €   1.567.635 €  

Nordrhein-Westfalen  602.262.724 €   89.761.426 €   47.695.001 €   41.060.813 €  

Rheinland-Pfalz                 - €                  - €                  - €                  - €  

Saarland                 - €                  - €   499.644 €   268.393 €  

Sachsen                 - €                  - €                  - €   632.296 €  

Sachsen-Anhalt Aufteilung nicht möglich 

Schleswig-Holstein  43.164.585 €   8.508.876 €   5.413.718 €   4.224.959 €  

Thüringen  39.092 €                  - €                  - €                  - €  

Insgesamt (exkl. HE, ST) 1)  722.834.037 €   154.042.057 €   96.773.135 €   54.473.150 €  

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: 1) Die dargestellten Gesamtbeträge sind exklusive der Förderbeträge in den 

Ländern Hessen und Sachsen-Anhalt, für die eine Aufteilung auf Versorgungs-
bereiche durch die zuständige Behörde nicht möglich war. 
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Nimmt man die Fördersummen der Länder Hessen und Sachsen-Anhalt aus 
(4,5 Mio. € bzw. 0,4 % der gesamten Fördersumme), ergibt sich ein verbleibender 
Förderbetrag in Höhe von insgesamt knapp 723 Mio. €, der im Jahr 2024 auf die 
vollstationäre Dauerpflege entfiel. In der ambulanten Pflege wurden insgesamt 
rund 154 Mio. € für die Investitionskostenförderung aufgewendet, auf die teilsta-
tionäre Pflege entfielen knapp 97 Mio. €, und in der Kurzzeitpflege summierten 
sich die Förderbeträge auf rund 54 Mio. €. 

Damit entfiel der überwiegende Teil der gesamten Fördersumme auf die vollstati-
onäre Dauerpflege (70,3 %), während die Fördermaßnahmen in der ambulanten 
Pflege (15,0 %), der teilstationären Pflege (9,4 %), der Kurzzeitpflege (5,3 %) und 
der sonstigen Versorgungsbereiche (0,0 %) nur vergleichsweise geringe Anteile an 
der gesamten Fördersumme ausmachten (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Anteil der Versorgungsbereiche an der gesamten Fördersumme 
(alle Länder zusammen, exkl. Hessen und Sachsen-Anhalt; 2024) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: Exklusive der Förderbeträge in den Ländern Hessen und Sachsen-Anhalt, für die 

eine Aufteilung auf Versorgungsbereiche durch die zuständige Behörde im Rah-
men der Befragung nicht vorgenommen werden konnte. 

Vollstationäre 
Dauerpflege

70,3%

Ambulante 
Pflege
15,0%

Teilstationäre 
Pflege
9,4%
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Darüber hinaus lässt sich das Fördervolumen in der Kurzzeitpflege grundsätzlich 
nach sogenannter „eingestreuter“ und „solitärer“ Kurzzeitpflege unterscheiden. 
Bei der solitären Kurzzeitpflege werden Leistungen in der Regel von auf die Kurz-
zeitpflege spezialisierten Einrichtungen oder in separaten Abteilungen erbracht. 
Demgegenüber werden Leistungen der eingestreuten Kurzzeitpflege in der Regel 
in Einrichtungen der stationären Dauerpflege erbracht und von diesen „einge-
streut“.6 

Eine differenzierte Ausweisung des gesamten Fördervolumens in der Kurzzeit-
pflege nach eingestreuter und solitärer Kurzzeitpflege für das Berichtsjahr 2024 
haben die Länder Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, das Saar-
land und Sachsen vorgenommen. Alle diese Länder gaben an, dass jeweils das ge-
samte Fördervolumen im Bereich der Kurzzeitpflege auf solitäre Kurzzeitpflege 
entfiel (knapp 0,7 Mio. € in Baden-Württemberg, rund 0,1 Mio. € in Berlin, rund 
0,25 Mio. € in Hamburg, knapp 1,6 Mio. € in Niedersachsen, knapp 0,3 Mio. € im 
Saarland und rund 0,6 Mio. € in Sachsen) und entsprechend keine Förderung im 
Bereich der eingestreuten Kurzzeitpflege vorlag. Bayern, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben die Fördersummen 
im Bereich der Kurzzeitpflege nicht differenziert nach eingestreuter und solitärer 
Kurzzeitpflege angegeben. In Baden-Württemberg sind aus dem Förderprogramm 
der Kurzzeitpflege im Jahr 2024 wieder Förderbeträge gezahlt worden (im Gegen-
satz zum Vorjahr, als in Baden-Württemberg keine Förderbeträge in die Kurzzeit-
pflege geflossen sind). 

                                                                                                               

6  Die Bezeichnungen „eingestreute“ und „solitäre“ Kurzzeitpflege werden von den Ländern 
etwas unterschiedlich abgegrenzt. In einigen Ländern (z. B. Baden-Württemberg) werden 
auch Kurzzeitpflegeplätze in Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege, sofern sie sich 
in baulich eindeutig abgegrenzten Bereichen befinden, der solitären Kurzzeitpflege zugeord-
net. Im Allgemeinen hingegen erfolgt die Zuordnung zur solitären Kurzzeitpflege auf Ebene 
der Einrichtungen. 
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3.3.4 Je Pflegebedürftigen 

Bezogen auf die Anzahl der Pflegebedürftigen gemäß Pflegestatistik des Statisti-
schen Bundesamts (knapp 5,7 Mio. insgesamt zum 31.12.2023) betrug die Investi-
tionskostenförderung im Durchschnitt über alle Länder 181,5 € je Pflegebedürfti-
gen im Jahr 2024 (Tabelle 6). Nimmt man die Pflegebedürftigen in Ländern ohne 
Förderung aus der Berechnung heraus, ergibt sich ein höherer Förderbetrag von 
durchschnittlich 190,6 € je Pflegebedürftigen über alle Länder mit Förderung.  

Tabelle 6: Fördersumme je Pflegebedürftigen nach Ländern (2024) 

Bundesland Fördersumme in € Anzahl der Pfle-
gebedürftigen 

Fördersumme in € je 
Pflegebedürftigen 

Baden-Württemberg  2.559.000 €  624.831  4,1 €  

Bayern  80.849.000 €  631.273  128,1 €  

Berlin  1.019.329 €  211.999  4,8 €  

Brandenburg  23.300.728 €  214.072  108,8 €  

Bremen  2.253.449 €  47.628  47,3 €  

Hamburg  303.684 €  96.606  3,1 €  

Hessen  116.600 €  423.378  0,3 €  

Mecklenburg-Vorpommern  3.362.793 €  139.872  24,0 €  

Niedersachsen  70.935.546 €  623.071  113,8 €  

Nordrhein-Westfalen  780.779.964 €  1.387.134  562,9 €  

Rheinland-Pfalz  - €  271.519  - €  

Saarland  768.038 €  80.351  9,6 €  

Sachsen  632.296 €  363.243  1,7 €  

Sachsen-Anhalt  4.423.378 €  204.236  21,7 €  

Schleswig-Holstein  61.312.137 €  175.323  349,7 €  

Thüringen  39.092 €  193.937  0,2 €  

Insgesamt  1.032.655.033 €  5.688.473  181,5 €  

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) und Pflegesta-
tistik 2023 des Statistischen Bundesamts. 

Anmerkung: Anzahl der Pflegebedürftigen zum 31.12.2023. 

Dieser durchschnittliche Wert ist wesentlich geprägt von der vergleichsweise ho-
hen Fördersumme in Nordrhein-Westfalen (562,9 € je Pflegebedürftigen). Hinge-
gen zeigt sich bei Betrachtung des Medians, dass in der Hälfte der Länder der 
durchschnittliche Betrag der Förderung weniger als 16 € je Pflegebedürftigen be-
trug (nicht in Tabelle 6 dargestellt). Abgesehen von den Ländern ohne Förderung 
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(Rheinland-Pfalz) sind dies Baden-Württemberg (4 €), Berlin (5 €), Hamburg (3 €), 
Hessen (<1 €), das Saarland (10 €), Sachsen (2 €) und Thüringen (<1 €). 

3.3.5 Vergleich zu Vorjahren 

Fördersumme absolut 

Vergleicht man das absolute Fördervolumen im Jahr 2024 zum Vorjahr, zeigt sich 
in der Summe über alle Länder eine Zunahme um 11 % (+104 Mio. €) (Tabelle 7).  

Tabelle 7: Fördersumme im Jahresvergleich nach Ländern (2019 bis 2024) 

Bundesland 

Fördersumme in Mio. € Veränderung in % 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 bis 2024  
pro Jahr 

2024/ 
2023 

Baden- 
Württemberg 

 2,2   2,1 3,2 5,4 1,2 2,6 +4% >+100% 

Bayern  1,4  55,1 61,8 79,2 85,9 80,8 >+100% -6% 

Berlin  1,1   1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 -1% -3% 

Brandenburg  0,1   0,1 0,5 1,4 5,4 23,3 >+100% >+100% 

Bremen  2,4   2,3 2,5 2,8 2,7 2,3 -1% -16% 

Hamburg  0,5   0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 -9% +10% 

Hessen  2,8   2,2 1,9 1,2 -  0,1 -47% - 

Mecklenburg- 
Vorpommern 1) 

 4,2  3,9 3,2 3,6 3,2 3,4 -4% +5% 

Niedersachsen  57,9  58,5 55,0 62,8 63,6 70,9 +4% +12% 

Nordrhein- 
Westfalen 

701,7 698,5 700,0 667,2 708,7 780,8 +2% +10% 

Rheinland-Pfalz  -     -  -  -  -  -  - - 

Saarland  1,2  1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 -8% -14% 

Sachsen  -      -  -  - -  0,6 - - 

Sachsen-Anhalt  -     -  -  - 0,5  4,4 - >+100% 

Schleswig- 
Holstein 

 49,9   49,0 52,4 50,6 55,1 61,3 +4% +11% 

Thüringen  0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 -23% -29% 

Insgesamt  825,4 874,7 883,1 876,4 928,6 1.032,7 +5% +11% 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: Die dargestellten Fördersummen der Jahre 2019 bis 2023 wurden (bezogen auf 

das Pflegewohngeld) durch das Land Mecklenburg-Vorpommern korrigiert ge-
meldet, insofern weichen sie von den Summen früherer Berichtsjahre ab. 
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In fünf Ländern war das Fördervolumen zwischen den Jahren 2023 und 2024 rück-
läufig, und zwar in Bayern (-6 %), Berlin (-3 %), Bremen (-16 %), im Saarland (-14 %) 
und in Thüringen (-29 %). In den übrigen Ländern ist die Fördersumme angestie-
gen. In relativer Größenordnung überdurchschnittlich kräftig fiel der Anstieg in Ba-
den-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt aus (jeweils >100 %). 

In der mittelfristigen Betrachtung über die vergangenen sechs Jahre (2019 bis 
2024) ist das Fördervolumen in der Summe über alle Länder um durchschnittlich 
5 % pro Jahr gestiegen. Am kräftigsten in relativer Größenordnung fiel der Zuwachs 
über diesen Zeitraum in Bayern und Brandenburg aus (jeweils >100 % pro Jahr). In 
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Hol-
stein zeigten sich Zunahmen des Fördervolumens in etwa durchschnittlicher bis 
leicht unterdurchschnittlicher Größenordnung (zwischen 2 % und 4 % pro Jahr). In 
immerhin sieben Ländern ist das investive Fördervolumen seit 2019 insgesamt 
rückläufig gewesen, am stärksten fiel der Rückgang in Hessen (-47 % pro Jahr), Thü-
ringen (-23 %), Hamburg (-9 %) und dem Saarland (-8 %) aus. In absoluter Größen-
ordnung fallen die Fördervolumina in diesen Ländern allerdings nicht so stark ins 
Gewicht. Nicht vollständig abbilden lässt sich bei dieser Betrachtung die Tatsache, 
dass sich in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Investitionskostenförderung durch die 
Länder in den vergangenen Jahren noch im Aufbau befand. Die entsprechenden 
Fördervolumina im Jahr 2024 wurden beim summarischen Jahresvergleich einbe-
zogen, auf Ebene der einzelnen Länder kann eine Zuwachsrate für diese Länder 
über den Zeitraum der vergangenen sechs Jahre jedoch nicht sinnvoll berechnet 
werden. Zudem wird bei diesem Zeitpunktvergleich ausgeblendet, dass die Förder-
volumina zwischen den Jahren 2019 und 2024 in einigen Ländern mitunter erheb-
lichen Schwankungen unterlagen (bspw. in Baden-Württemberg, Bayern, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen). 

Bei den Änderungen der im Rahmen des Pflegewohngelds in den Ländern Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ausgezahlten 
Fördersummen sind darüber hinaus auch mögliche Auswirkungen bundesgesetzli-
cher Änderungen zu beachten. So hatte die Einführung der Leistungszuschläge der 
Pflegekassen zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwen-
dungen nach § 43c SGB XI im Jahr 2022 dem Statistischen Bundesamt zufolge dazu 
geführt, dass weniger Menschen in vollstationärer Pflege auf Leistungen der Hilfe 
zur Pflege angewiesen waren.7 Da für den Erhalt von Pflegewohngeld in den be-
troffenen Ländern ähnlich wie bei der Hilfe zur Pflege bestimmte Voraussetzungen 
in Bezug auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Pflegebedürftigen 
vorliegen müssen, ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Fördersummen 
im Berichtsjahr 2022 zu einem wesentlichen Teil ebenfalls auf die Einführung der 
Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI zurückzuführen war (vgl. auch Ochmann & 
Braeseke, 2023). Durch des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz vom 

                                                                                                               

7  Vgl. folgende Meldung des Statistischen Bundesamts vom 15. Februar 2024. 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_321_221.html. 
Abruf am 15.12.2025.  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_321_221.html
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19. Juni 2023 wurden die Beträge der Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI zum 
1. Januar 2024 je nach Verweildauer um 5 bis 10 Prozentpunkte erhöht. Es ist da-
von auszugehen, dass diese Erhöhung sich auch auf die von den drei betroffenen 
Ländern für Pflegewohngeld ausgezahlten Fördersummen ausgewirkt hat. Trotz 
der beschriebenen Anhebung stieg die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 
von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (einschließlich teilstationäre und Kurzzeit-
pflege) im Jahr 2024 allerdings um insgesamt 5,7 % an.8 Dementsprechend zeigen 
sich auch bei den Fördersummen für das Pflegewohngeld im Jahr 2024 im Ver-
gleich zum Vorjahr in allen drei Ländern mehr oder weniger starke Anstiege.  

Fördersumme je Pflegebedürftigen 

In der Betrachtung je Pflegebedürftigen zeigt sich insgesamt ebenfalls eine Zu-
nahme der Fördersumme zwischen den Jahren 2023 und 2024. Im Durchschnitt 
über alle Bundesländer ist die Fördersumme von 163,2 € je Pflegebedürftigen im 
Jahr 2023 auf 181,5 € je Pflegebedürftigen im Jahr 2024, und damit um 11 % an-
gestiegen (Tabelle 8). 

Die relative Größenordnung des Anstiegs des durchschnittlichen Pro-Kopf-Förder-
volumens (+11 %) entspricht damit der Zunahme des absoluten Betrags der För-
dersumme (ebenfalls +11 %, vgl. Tabelle 7). Das ist darauf zurückzuführen, dass 
sowohl für das Jahr 2023 als auch für das Jahr 2024 die Fördersumme auf die glei-
che Zahl der Pflegebedürftigen auf Basis der Daten der Pflegestatistik 2023 (knapp 
5,7 Mio. am 31.12.2023) bezogen wurde. 

In der mittelfristigen Betrachtung über die vergangenen sechs Jahre (2019 bis 
2024) ist das Fördervolumen je Pflegebedürftigen im Durchschnitt über alle Länder 
um 2 % pro Jahr zurückgegangen. Zuwächse zeigten sich dabei lediglich in Bayern 
und Brandenburg – sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo sich die Förderung in 
diesen Jahren im Aufbau befand. In allen anderen Ländern ist das Fördervolumen 
je Pflegebedürftigen über diesen Zeitraum zurückgegangen. Dies ist unter ande-
rem auf einen kräftigen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen zwischen den Jah-
ren 2019 und 2023 um durchschnittlich 8 % pro Jahr zurückzuführen. 

                                                                                                               

8  Vgl. folgende Meldung des Statistischen Bundesamts. https://www.destatis.de/DE/The-
men/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Sozialhilfe/empfaenger-hilfe-pflege.html. Abruf am 
15.12.2025. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Sozialhilfe/empfaenger-hilfe-pflege.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Sozialhilfe/empfaenger-hilfe-pflege.html
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Tabelle 8: Fördersumme je Pflegebedürftigen im Jahresvergleich nach Län-
dern (2019 bis 2024) 

Bundesland 

Fördersumme je Pflegebedürftigen Veränderung in % 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 bis 2024  
pro Jahr 

2024/ 
2023 

Baden- 
Württemberg 

 4,6 €   4,5 €   6,7 €   9,9 €   1,9 €   4,1 €  -2% >+100% 

Bayern  2,9 €  112,0 €  125,6 €   137,1 €   136,1 €   128,1 €  >+100% -6% 

Berlin  6,7 €   7,0 €   6,9 €   6,0 €   5,0 €   4,8 €  -6% -3% 

Brandenburg  0,9 €   0,9 €   3,0 €   7,8 €   25,2 €   108,8 €  >+100% >+100% 

Bremen  68,2 €   66,5 €   71,9 €   65,5 €   56,3 €   47,3 €  -7% -16% 

Hamburg  6,2 €   6,6 €   6,8 €   2,6 €   2,8 €   3,1 €  -13% +10% 

Hessen  9,0 €   7,1 €   6,0 €   3,1 €   - €   0,3 €  -50% - 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

 41,3 €   39,2 €   32,4 €   28,2 €   23,0 €   24,0 €  -10% +5% 

Niedersachsen  126,9 €   128,3 €   120,6 €   115,7 €   102,1 €   113,8 €  -2% +12% 

Nordrhein- 
Westfalen 

 727,1 €   723,8 €   725,2 €   559,7 €   510,9 €   562,9 €  -5% +10% 

Rheinland-Pfalz  - €   - €   - €   - €   - €   - €  - - 

Saarland  20,9 €   19,3 €   19,0 €   13,3 €   11,1 €   9,6 €  -14% -14% 

Sachsen  - €   - €   - €   - €   - €   1,7 €  - - 

Sachsen-Anhalt  - €   - €   - €   - €   2,3 €   21,7 €  - >+100% 

Schleswig- 
Holstein 

 382,6 €   376,3 €   402,2 €   319,4 €   314,4 €   349,7 €  -2% +11% 

Thüringen  1,1 €   0,9 €   0,7 €   0,4 €   0,3 €   0,2 €  -29% -29% 

Insgesamt  200,0 €   211,9 €   213,9 €   176,7 €   163,2 €   181,5 €  -2% +11% 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) und Pflegesta-
tistik 2019, 2021, 2023 des Statistischen Bundesamts. 

Anmerkungen: Entsprechend der verzögerten Verfügbarkeit der Daten der Pflegestatistik 
wurde hier für Jahre 2019 und 2020 die Anzahl der Pflegebedürftigen zum 
31.12.2019, für die Jahre 2021 und 2022 die Anzahl der Pflegebedürftigen zum 
31.12.2021 und für das Jahr 2023 die Anzahl der Pflegebedürftigen zum 
31.12.2023 zugrunde gelegt. Durch nachträgliche Anpassungen bei der Wahl 
der jeweiligen Bezugspopulation kommt es zu Abweichungen von den für 
frühere Berichtsjahre dargestellten Förderbeträgen je Pflegebedürftigen. 
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3.4 Anzahl geförderter Einrichtungen, Dienste, Plätze und Pflege-
bedürftiger 

Wie in den Vorjahren konnte nur ein Teil der Länder Angaben zur Anzahl der geför-
derten stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegedienste machen. 
Vollständige Angaben zur Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste nach 
Versorgungsbereich wurden von Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Niedersachsen, dem Saarland und Thüringen gemacht (Tabelle 9).  

Tabelle 9: Anzahl der geförderten stationären Pflegeeinrichtungen und am-
bulanten Pflegedienste nach Versorgungsbereich (2024) 

Bundesland Vollstationäre 
Dauerpflege 

Teilstationäre 
Pflege 

Kurzzeit-
pflege 

Ambulante  
Pflege 

Baden-Württemberg - 13 3 - 

Bayern 14 13 8 unbek. 

Berlin - 86 13 - 

Brandenburg 83 10 3 43 

Bremen - 50 7 - 

Hamburg - - 2 unbek. 

Hessen unbek. unbek. unbek. unbek. 

Mecklenburg-Vorpommern unbek. 246 - - 

Niedersachsen 7 734 26 1.415 

Nordrhein-Westfalen unbek. unbek. unbek. 3.141 

Saarland - 26 11 - 

Sachsen - - 2 - 

Sachsen-Anhalt unbek. unbek. unbek. 3 

Schleswig-Holstein unbek. unbek. unbek. 611 

Thüringen 13 - - - 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: unbek.: Anzahl gemäß Angaben der Länder nicht bekannt; 

Wenn ein Land bei Vorliegen mehrerer Förderprogramme in demselben Leis-
tungsbereich angegeben hat, dass in Bezug auf einen Teil der Programme die 
Anzahl bekannt (oder gleich null) ist und in Bezug auf einen anderen Teil der 
Programme unbekannt, wurde entsprechend der Angaben der Länder entwe-
der nur die bekannte Anzahl dargestellt oder die Anzahl mit „unbek.“ ausge-
wiesen. 
Vereinzelt wurden darüber hinaus Angaben der Länder korrigiert, um Konsis-
tenz mit den weiteren Angaben zu den geförderten Leistungsbereichen zu er-
reichen. 
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Vollstationäre Dauerpflege 

In Bayern wurden 14 Pflegeeinrichtungen im Bereich der vollstationären Dauer-
pflege im Jahr 2024 gefördert, in Brandenburg 83, in Niedersachsen 7 und in Thü-
ringen 13. In Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein war die Zahl der geförderten Einrichtungen der voll-
stationären Dauerpflege unbekannt (Tabelle 9). Die Anzahl der geförderten Pflege-
plätze in der vollstationären Dauerpflege betrug in Bayern 1.289, in Thüringen 24 
und war in den übrigen Ländern entweder gleich null oder unbekannt (Tabelle 10).  

Tabelle 10: Anzahl der geförderten Plätze nach Versorgungsbereich (2024) 

Bundesland Vollstationäre 
Dauerpflege 

Teilstationäre 
Pflege 

Kurzzeit-
pflege 

Ambulante  
Pflege 

Baden-Württemberg - 183 29 - 

Bayern 1.289 310 46 unbek. 

Berlin - 1.785 209 - 

Brandenburg unbek. unbek. 36 unbek. 

Bremen - 926 102 - 

Hamburg - - 52 unbek. 

Hessen unbek. unbek. unbek. unbek. 

Mecklenburg-Vorpommern unbek. 1.862 - - 

Niedersachsen unbek. 13.995 unbek. unbek. 

Nordrhein-Westfalen unbek. unbek. unbek. unbek. 

Saarland - 328 83 - 

Sachsen - - 16 - 

Sachsen-Anhalt unbek. unbek. unbek. unbek. 

Schleswig-Holstein unbek. unbek. unbek. unbek. 

Thüringen 24 - - - 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: unbek.: Anzahl gemäß Angaben der Länder nicht bekannt; 

Wenn ein Land bei Vorliegen mehrerer Förderprogramme in demselben Leis-
tungsbereich angegeben hat, dass in Bezug auf einen Teil der Programme die 
Anzahl bekannt (oder gleich null) ist und in Bezug auf einen anderen Teil der 
Programme unbekannt, wurde entsprechend der Angaben der Länder entwe-
der nur die bekannte Anzahl dargestellt oder die Anzahl mit „unbek.“ ausge-
wiesen. 
Vereinzelt wurden darüber hinaus Angaben der Länder korrigiert, um Konsis-
tenz mit den weiteren Angaben zu den geförderten Leistungsbereichen zu er-
reichen. 
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Die Anzahl der geförderten Pflegebedürftigen in der vollstationären Dauerpflege 
belief sich in Nordrhein-Westfalen auf 89.444 und in Schleswig-Holstein auf 9.518 
(ohne tabellarische Darstellung). In Thüringen wurden 24 Pflegebedürftige und da-
mit genauso viele wie Plätze in der vollstationären Dauerpflege gefördert. In eini-
gen Ländern waren die Anzahl der geförderten Plätze sowie die Anzahl der geför-
derten Pflegebedürftigen in der vollstationären Dauerpflege nicht bekannt. 

Teilstationäre Pflege 

Im Bereich der teilstationären Pflege wurden im Jahr 2024 in Baden-Württemberg 
und Bayern jeweils 13 Pflegeeinrichtungen gefördert, in Berlin waren es 86, in 
Brandenburg zehn, in Bremen 50, in Mecklenburg-Vorpommern 246, in Nieder-
sachsen 734 und im Saarland 26 (Tabelle 9). Die Anzahl der geförderten teilstatio-
nären Pflegeplätze belief sich in Baden-Württemberg auf 183, in Bayern auf 310, 
in Berlin auf 1.785, in Bremen auf 926, in Mecklenburg-Vorpommern auf 1.862, in 
Niedersachsen auf 13.995 und im Saarland auf 328 (Tabelle 10).  

Kurzzeitpflege 

In der Kurzzeitpflege wurden im Jahr 2024 in Baden-Württemberg insgesamt drei 
Einrichtungen gefördert, in Bayern waren es acht, in Berlin 13, in Brandenburg drei, 
in Bremen sieben, in Hamburg zwei, in Niedersachsen 26, im Saarland elf und in 
Sachsen zwei (Tabelle 9). Bei allen diesen Einrichtungen handelt es sich um Einrich-
tungen der solitären Kurzzeitpflege, Einrichtungen mit eingestreuter Kurzzeit-
pflege wurden im Jahr 2024 nicht gefördert. 

Die Gesamtzahl der geförderten Plätze in der Kurzzeitpflege betrug im Jahr 2024 
in Baden-Württemberg 29, in Bayern 46, in Berlin 209, in Brandenburg 36, in Bre-
men 102, in Hamburg 52, im Saarland 83 und in Sachsen 16 (Tabelle 10). Bei allen 
Plätzen handelt es sich um Plätze in der solitären Kurzzeitpflege, Plätze in der ein-
gestreuten Kurzzeitpflege wurden im Jahr 2024 in keinem Land gefördert.9 

Ambulante Pflege 

Im Zusammenhang mit ambulanter Pflege wurden im Jahr 2024 in Brandenburg 
43 Pflegedienste, in Niedersachsen 1.415 Pflegedienste, in Nordrhein-Westfalen 
3.141 Pflegedienste, in Sachsen-Anhalt drei und in Schleswig-Holstein 611 Pflege-
dienste gefördert (Tabelle 9). Die anderen Länder konnten entweder – zumindest 
in Bezug auf einen Teil ihrer Förderprogramme – keine Angaben machen oder ga-
ben an, im Berichtsjahr keine ambulanten Pflegedienste gefördert zu haben. Zur 
Anzahl der im Bereich der ambulanten Pflege geförderten Pflegebedürftigen 
konnte für das Berichtsjahr 2024 keines der Länder Angaben machen. 

                                                                                                               

9  In Hamburg handelt es sich um eine Förderung pro belegten Platz mit Investitionskostenbe-
scheid nach § 82 Abs. 3 SGB XI in der solitären Kurzzeitpflege. In Bayern wird ein abweichen-
des Vorgehen umgesetzt. Dabei werden Kurzzeitpflegeplätze in Dauerpflegeeinrichtungen 
dauerhaft und fix für Leistungen der Kurzzeitpflege vorgehalten (Modell „fix plus x“ in Bay-
ern). Für die vorliegende Berichterstattung werden diese Plätze der Darstellung der voran-
gehenden Berichtsjahre folgend der solitären Kurzzeitpflege zugeordnet. 



IGES 32 

 

3.5 Förderung je Einrichtung 
Bezieht man das Volumen der Investitionskostenförderung nach Versorgungsbe-
reichen (Abschnitt 3.3.3) auf die Anzahl der in dem Versorgungsbereich geförder-
ten Einrichtungen (Abschnitt 3.4), erhält man das Volumen der Investitionskosten-
förderung im Durchschnitt je geförderter Einrichtung. Dieses variierte sowohl 
zwischen den Ländern, die eine Aufteilung des Fördervolumens und der Anzahl der 
geförderten Einrichtungen nach Versorgungsbereich vornehmen konnten, als auch 
zwischen den Versorgungsbereichen. Im Durchschnitt bewegte sich das Volumen 
der Investitionskostenförderung im Berichtsjahr 2024 zwischen 3.007 € je geför-
derter Einrichtung der vollstationären Dauerpflege in Thüringen und 4.346.214 € 
je geförderter Einrichtung der vollstationären Dauerpflege in Bayern (Tabelle 11). 
Mehrheitlich lag das durchschnittliche Fördervolumen im Bereich zwischen 10.000 
und 150.000 € je Einrichtung, in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und 
Sachsen aber mitunter deutlich darüber. 

Tabelle 11: Fördersumme je Einrichtung nach Versorgungsbereichen und Län-
dern (2024) 

Bundesland Vollstationäre 
Dauerpflege 

Teilstationäre 
Pflege Kurzzeitpflege Ambulante 

Pflege 

Baden-Württemberg  - €   143.375 €  231.707 €   - €  

Bayern  4.346.214 €   566.231 €  571.375 € unbek.  

Berlin  - €   10.611 €   8.215 €   - €  

Brandenburg  186.646 €  204.738 €   270.361 €  115.110 €  

Bremen  - €   39.442 €   40.195 €   - €  

Hamburg - €  - €  126.842 €  unbek.  

Hessen unbek. unbek. unbek. unbek. 

Mecklenburg-Vorpommern unbek.  9.815 €  - € - € 

Niedersachsen  11.539 €   36.231 €   60.294 €   30.178 €  

Nordrhein-Westfalen unbek.  unbek. unbek.  28.577 €  

Rheinland-Pfalz  - €   - €   - €   - €  

Saarland  - €   19.217 €   24.399 €   - €  

Sachsen  - €   - €   316.148 €   - €  

Sachsen-Anhalt unbek. unbek. unbek. unbek. 

Schleswig-Holstein unbek. unbek. unbek.  13.926 €  

Thüringen  3.007 €   - €   - €   - €  

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkungen: - €: keine Förderung in diesem Versorgungsbereich 

unbek.: Anzahl der geförderten Einrichtungen oder Fördersumme nach Versor-
gungsbereichen nicht bekannt 
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3.6 Weitere Merkmale der Fördermaßnahmen 

3.6.1 Pauschal- vs. Einzelförderung 

Die Maßnahmen zur Förderung investiver Aufwendungen in Pflegeeinrichtungen 
lassen sich entweder als Pauschalförderung oder als Einzelförderung charakterisie-
ren. Bei der Pauschalförderung erfolgt eine dem Betrag nach pauschale Förderung 
von Einrichtungen bzw. Plätzen, während bei der Einzelförderung einzelne Projekte 
(z. B. Bau- oder Renovierungsmaßnahmen) gefördert werden. Im Berichtsjahr 
2024 kamen in Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein Maßnahmen zur 
Anwendung, die der Kategorie der Pauschalförderung zuzuordnen sind. Baden-
Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen haben Maßnahmen der Einzelförderung umgesetzt. In Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem 
Saarland gab es somit beide Arten von Förderprogrammen, sowohl solche, in de-
ren Rahmen Fördermittel an einzelne Projekte ausgezahlt wurden, als auch solche, 
die Fördermittel pauschal verteilen (Tabelle 12). 
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Tabelle 12: Fördermaßnahmen der Länder nach Pauschal- und Einzelförde-
rung (2024) 

Bundesland Versorgungssektor Pauschalförderung Einzelförderung 

Baden-Württemberg ambulant und stationär - Ja 

Bayern ambulant und stationär Ja - 

Berlin ambulant und stationär Ja - 

Brandenburg 
ambulant und stationär - Ja 

ambulant und stationär - Ja 

Bremen 
ambulant - Ja 

stationär - Ja 

Hamburg 
stationär - Ja 

ambulant und sonst. 
Wohnformen Ja Ja 

Hessen ambulant und stationär - Ja 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

ambulant Ja - 

stationär - Ja 

Niedersachsen 

ambulant und stationär - Ja 

ambulant - Ja 

ambulant und stationär Ja Ja 

Nordrhein-Westfalen 

ambulant Ja - 

stationär - Ja 

stationär - Ja 

Saarland ambulant und stationär Ja Ja 

Sachsen ambulant - Ja 

Sachsen-Anhalt k. A. - Ja 

Schleswig-Holstein 

ambulant Ja - 

ambulant k. A. k. A. 

stationär k. A. k. A. 

Thüringen stationär - Ja 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: Jede Zeile steht für eine Fördermaßnahme. 

Das Land Hamburg hat Fördermaßnahmen im Rahmen der „Richtlinie (…) zur 
Förderung von kleinräumigen, quartiersorientierten Wohn- und Versorgungs-
formen“ sowohl als „Einzelförderung“ als auch als „Pauschalförderung“ einge-
ordnet. Zur Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz wurde vom 
Land angegeben, dass die Förderung ambulanter Dienste pauschal erfolge und 
die Förderung voll- und teilstationärer Einrichtungen auf Basis einzeln nachge-
wiesener Investitionskosten. Im Saarland erfolgte eine unterschiedliche Ein-
ordnung durch die zuständigen Kreise. Siehe die Erläuterungen im Rahmen der 
Angaben durch die Länder in Anhang 1.A4. 
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3.6.2 Förderung investiver vs. konsumtiver Aufwendungen 

Die weitüberwiegende Mehrheit der in diesem Bericht zentral dargestellten Maß-
nahmen der Investitionskostenförderung der Länder umfasste im Jahr 2024 eine 
Förderung ausschließlich investiver Aufwendungen (Tabelle 13). Lediglich in Ba-
den-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden in die-
sem Kontext sowohl investive als auch konsumtive Aufwendungen gefördert.10  

Tabelle 13: Förderung der Länder von investiven und konsumtiven Aufwen-
dungen (2024) 

Bundesland Versorgungssektor 
Förderung  

nur investiver  
Aufwendungen 

Förderung investiver 
und konsumtiver 

Aufwendungen 
Baden-Württemberg ambulant und stationär - Ja 
Bayern ambulant und stationär Ja - 
Berlin ambulant und stationär Ja - 

Brandenburg 
ambulant und stationär Ja - 
ambulant und stationär Ja - 

Bremen 
ambulant Ja - 
stationär Ja - 

Hamburg 
stationär Ja - 

ambulant und sonst. 
Wohnformen - Ja 

Hessen ambulant und stationär Ja - 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

ambulant Ja - 
stationär Ja - 

Niedersachsen 
ambulant und stationär Ja - 

ambulant - Ja 
ambulant und stationär - Ja 

Nordrhein-Westfalen 
ambulant Ja - 
stationär Ja - 
stationär Ja - 

Saarland ambulant und stationär Ja - 
Sachsen ambulant Ja - 
Sachsen-Anhalt k. A. - Ja 

Schleswig-Holstein 
ambulant Ja - 
ambulant Ja - 
stationär Ja - 

Thüringen stationär Ja - 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkung: Jede Zeile steht für eine Fördermaßnahme. 

                                                                                                               

10  Die Darstellung der Förderbeträge in diesem Bericht ist allerdings grundsätzlich auf investive 
Aufwendungen beschränkt. 
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3.6.3 Investive Aufwendungen 

Die weitüberwiegende Mehrheit der Länder hat im Berichtsjahr 2024 investive 
Aufwendungen gefördert, die sowohl dem Neubau von Gebäuden als auch dem 
Umbau bzw. der Modernisierung von Gebäuden sowie ihrer Erstausstattung oder 
Inneneinrichtung dienten (Tabelle 14). 

Tabelle 14: Förderung der Länder nach Art der investiven Aufwendungen 
(2024) 

Bundesland Versorgungssektor Neubau 
Umbau,  

Moderni-
sierung 

Erstausstattung 
oder Innenein-

richtung 
Baden-Württemberg ambulant und stationär Ja Ja - 
Bayern ambulant und stationär Ja Ja - 
Berlin ambulant und stationär - - - 

Brandenburg 
ambulant und stationär Ja Ja Ja 
ambulant und stationär Ja Ja Ja 

Bremen 
ambulant Ja Ja Ja 
stationär Ja Ja Ja 

Hamburg 
stationär - - - 

ambulant und sonst. 
Wohnformen Ja Ja Ja 

Hessen ambulant und stationär Ja Ja Ja 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

ambulant - - - 
stationär - - - 

Niedersachsen 
ambulant und stationär Ja Ja Ja 

ambulant Ja Ja Ja 
ambulant und stationär - - Ja 

Nordrhein-Westfalen 

ambulant Ja Ja Ja 

stationär Ja Ja Ja 

stationär Ja Ja Ja 

Saarland ambulant und stationär Ja Ja Ja 
Sachsen ambulant Ja Ja Ja 
Sachsen-Anhalt k. A. Ja Ja Ja 

Schleswig-Holstein 
ambulant Ja Ja Ja 
ambulant Ja Ja Ja 
stationär Ja Ja Ja 

Thüringen stationär Ja Ja - 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
Anmerkungen: Jede Zeile steht für eine Fördermaßnahme. 

Siehe auch die weiteren Erläuterungen der Länder in Anhang 1.A4. 

Darüber hinaus waren in einigen Ländern weitere investive Leistungen förderfähig 
(siehe die Erläuterungen der Länder in Anhang 1.A4). In Berlin wurde eine Pau-
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schalförderung von 511 € pro Jahr und Platz an Tages- und Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen auf Antrag ausgezahlt. In Hamburg erfolgte die Förderung von bis zu 
18 €/Tag pro belegten Platz mit Investitionskostenbescheid nach § 82 Abs. 3 SGB XI 
in der solitären Kurzzeitpflege. In Mecklenburg-Vorpommern wurden Zuschüsse zu 
den betriebsnotwendigen Aufwendungen gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SGB XI 
und Zuschüsse zur Deckung der Kosten, die den Pflegebedürftigen als gesondert 
berechenbare Aufwendungen nach § 82 Abs. 3 SGB XI in Rechnung gestellt wer-
den, gefördert. In Niedersachsen wurden Investitionen für die nachhaltige Verbes-
serung der Arbeits- und Rahmenbedingungen in der ambulanten Pflege im ländli-
chen Raum gefördert. In Nordrhein-Westfalen waren ebenfalls Aufwendungen für 
Instandhaltung, also die Aufrechterhaltung des notwendigen Bestandes an sonsti-
gem Anlagevermögen, förderfähig. In Sachsen-Anhalt wurden folgende Maßnah-
men gefördert: Erweiterungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen, 
die Umgestaltung von Mehrbett- zu Einzelzimmern inkl. Sanitär, die Schaffung auch 
in epidemischen Gefahrensituationen geeigneter Besuchsbereiche, bauliche Ver-
änderungen zur Einhaltung von Abständen und Reduzierung enger Begegnungen, 
die Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftungs-
situation sowie die Bereitstellung von Kommunikationsinfrastruktur. In Schleswig-
Holstein wurden alle gegenüber den Pflegebedürftigen gesondert berechenbaren 
Investitionskostenaufwendungen gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI gefördert.  

3.6.4 Konsumtive Aufwendungen 

In Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden im 
Berichtsjahr 2024 auch konsumtive Aufwendungen gefördert. Baden-Württem-
berg, Hamburg und Niedersachsen gaben an, dass es sich dabei sowohl um Perso-
nalkosten als auch um Sachkosten handelte. In Sachsen-Anhalt wurden nur Sach-
kosten gefördert.  

Die Länder haben darüber hinaus überwiegend weitere Angaben zu Maßnahmen 
und Fördersummen im Rahmen der Förderung nicht-investiver Aufwendungen 
(siehe Tabelle 28 in Anhang 1.A3) und teils auch ergänzende Angaben zu den Wir-
kungen der Maßnahmen, z. B. im Hinblick auf die Verbesserung der Versorgungs-
strukturen, gemacht (siehe die Erläuterungen der Länder in Anhang 1.A4). 
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3.7 Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen 

3.7.1 Durchschnittliche Investitionskosten 

Die durchschnittlichen Investitionskosten pro Platz und Tag, die die Pflegeeinrich-
tungen auf die Einrichtungsbewohner umlegen können („umlagefähige Investiti-
onskosten“, vgl. Abschnitt 2.2.2 zum methodischen Vorgehen), unterschieden sich 
im Berichtsjahr 2024 sowohl zwischen den Ländern als auch zwischen den Versor-
gungsbereichen erheblich (Tabelle 15). 

Tabelle 15: Durchschnittliche Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen nach 
Ländern und nach Versorgungsbereichen in € pro Platz und Tag 
(2024) 

Bundesland Vollstationäre 
Dauerpflege 

Teilstationäre 
Pflege Kurzzeitpflege 

Baden-Württemberg 14,58 € 8,05 €  15,17 € 

Bayern 14,27 € 6,06 €  13,04 € 

Berlin 15,37 € 9,09 €  10,47 € 

Brandenburg 11,87 € 8,27 €  10,35 € 

Bremen 19,76 € 10,63 €  8,17 € 

Hamburg 18,94 € 8,12 €  18,40 € 

Hessen 17,24 € 10,52 €  17,41 € 

Mecklenburg-Vorpommern 11,32 € 6,29 €  12,79 € 

Niedersachsen 18,60 € 10,72 €  18,15 € 

Nordrhein-Westfalen 20,57 € 11,40 €  20,60 € 

Rheinland-Pfalz 15,75 € 8,64 €  16,43 € 

Saarland 17,79 € 6,92 €  11,21 € 

Sachsen 14,88 € 8,72 €  11,53 € 

Sachsen-Anhalt 11,05 € 7,27 €  8,95 € 

Schleswig-Holstein 17,80 € 11,19 €  18,28 € 

Thüringen 13,71 € 11,03 €  16,26 € 

Bundesdurchschnitt 16,61 € 9,65 €  17,83 € 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek bzw. den Angaben von Referat 14 
der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, Integration und Sport im Land Bre-
men (vgl. Abschnitt 2.2.2) 

Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-
tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 
Für das Land Bremen wurden die Angaben zu den Investitionskosten in der 
teilstationären Pflege durch die zuständige Behörde beim Land übermittelt. 
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In der vollstationären Dauerpflege bewegten sich die durchschnittlichen, umlage-
fähigen Investitionskosten zwischen 11,05 €/Platz und Tag in Sachsen-Anhalt und 
20,57 €/Platz und Tag in Nordrhein-Westfalen. In den ostdeutschen Ländern lagen 
die durchschnittlichen Investitionskosten generell niedriger als in den westdeut-
schen.11 Im Bundesdurchschnitt betrugen sie 16,61 €/Platz und Tag. 

In der teilstationären Pflege fielen die durchschnittlichen Investitionskosten durch-
weg deutlich geringer aus als in der vollstationären Dauerpflege. Im Bundesdurch-
schnitt betrugen sie 9,65 €/Platz und Tag im Jahr 2024. Sie lagen in einer Band-
breite zwischen 6,06 €/Platz und Tag in Bayern und 11,40 €/Platz und Tag in 
Nordrhein-Westfalen. Die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Ländern 
fielen bei den Investitionskosten in der teilstationären Pflege weniger eindeutig 
aus als in den anderen beiden Versorgungsbereichen.  

In der Kurzzeitpflege lagen die durchschnittlichen Investitionskosten wiederum nä-
her an dem Niveau der vollstationären Dauerpflege. Im Bundesdurchschnitt betru-
gen sie 17,83 €/Platz und Tag im Jahr 2024 und lagen damit etwas über dem Wert 
im vollstationären Bereich. Sie bewegten sich in einer Bandbreite zwischen 
8,17 €/Platz und Tag in Bremen und 20,60 €/Platz und Tag in Nordrhein-Westfalen. 
Zudem zeigten sich ähnlich zur vollstationären Dauerpflege Unterschiede zwischen 
ost- und westdeutschen Ländern. In den ostdeutschen Ländern fielen die durch-
schnittlichen Investitionskosten in der Kurzzeitpflege geringer aus als in westdeut-
schen Ländern (mit Ausnahme Bremens, des Saarlands und Thüringens). 

Die Anzahl der Einrichtungen nach Ländern und Versorgungsbereichen, für die An-
gaben zu Investitionskostensätzen vorlagen, ist in Tabelle 26 in Anhang 1.A2 dar-
gestellt. Die Anzahl der verfügbaren Plätze in den Ländern und Versorgungsberei-
chen ist ebenfalls in Anhang 1.A2 in Tabelle 27 abgebildet. 

3.7.2 Vergleich zu den Vorjahren 

Über den Zeitraum der vergangenen sechs Jahre sind die Investitionskosten der 
Einrichtungen in allen drei betrachteten Versorgungsbereichen im Durchschnitt 
über alle Länder insgesamt (Bund) und im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr stets 
angestiegen. 

In der vollstationären Dauerpflege haben die Investitionskosten im Durchschnitt 
über alle Einrichtungen zuletzt von 16,08 € pro Platz und Tag im Jahr 2023 auf 
16,61 € pro Platz und Tag im Jahr 2024 (+3,3 %) zugenommen (Tabelle 16). Damit 
fiel der Anstieg etwas stärker aus als im Vorjahr (+2,7 %).  

                                                                                                               

11  Das mitunter deutlich niedrigere Niveau der durchschnittlichen Investitionskosten in den 
ostdeutschen im Vergleich zu den westdeutschen Ländern ist auch im Zusammenhang zu 
sehen mit den langfristigen Auswirkungen der Förderung nach Art. 52 PflegeVG. In diesem 
Rahmen standen in den Jahren 1995 bis 2002 Finanzhilfen für Investitionen in Pflegeeinrich-
tungen in den ostdeutschen Ländern im Umfang von insgesamt 6,4 Mrd. DM zur Verfügung. 
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Tabelle 16: Durchschnittliche Investitionskosten der Einrichtungen der voll-
stationären Dauerpflege in € pro Platz und Tag im Jahresvergleich 
(2019 bis 2024) 

Bundesland 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

2022/ 
2021 

2023/ 
2022 

2024/ 
2023 

Baden- 
Württemberg 

13,68 € 13,84 € 14,23 € 14,41 € 14,61 € 14,58 € +1,2% +2,8% +1,3% +1,4% -0,2% 

Bayern 13,43 € 13,51 € 13,54 € 13,60 € 13,80 € 14,27 € +0,6% +0,2% +0,5% +1,4% +3,4% 

Berlin 12,82 € 13,06 € 13,41 € 13,62 € 14,49 € 15,37 € +1,9% +2,7% +1,5% +6,4% +6,1% 

Brandenburg 11,35 € 11,52 € 11,84 € 11,60 € 11,93 € 11,87 € +1,6% +2,8% -2,1% +2,9% -0,6% 

Bremen 17,53 € 17,50 € 17,88 € 17,99 € 18,62 € 19,76 € -0,1% +2,1% +0,6% +3,5% +6,1% 

Hamburg 17,71 € 17,79 € 18,73 € 18,65 € 18,81 € 18,94 € +0,4% +5,3% -0,4% +0,9% +0,7% 

Hessen 16,64 € 16,57 € 16,64 € 16,79 € 17,09 € 17,24 € -0,4% +0,4% +0,9% +1,8% +0,9% 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

10,91 € 11,03 € 10,87 € 11,10 € 11,60 € 11,32 € +1,1% -1,4% +2,1% +4,5% -2,4% 

Niedersachsen 16,66 € 16,86 € 17,05 € 17,12 € 17,34 € 18,60 € +1,2% +1,1% +0,4% +1,3% +7,3% 

Nordrhein- 
Westfalen 

18,30 € 18,44 € 18,54 € 18,91 € 19,79 € 20,57 € +0,8% +0,5% +2,0% +4,6% +3,9% 

Rheinland-Pfalz 14,18 € 14,31 € 14,45 € 14,87 € 15,40 € 15,75 € +0,9% +1,0% +2,9% +3,5% +2,3% 

Saarland 16,99 € 17,18 € 17,28 € 17,32 € 17,41 € 17,79 € +1,1% +0,6% +0,2% +0,5% +2,2% 

Sachsen 10,99 € 12,22 € 12,71 € 13,74 € 14,00 € 14,88 € +11,2% +4,1% +8,0% +1,9% +6,3% 

Sachsen-Anhalt 9,62 € 9,81 € 10,04 € 10,31 € 10,54 € 11,05 € +2,0% +2,3% +2,7% +2,3% +4,8% 

Schleswig- 
Holstein 

16,39 € 16,61 € 16,69 € 16,89 € 17,41 € 17,80 € +1,4% +0,5% +1,2% +3,1% +2,2% 

Thüringen 12,03 € 12,00 € 11,68 € 12,15 € 13,21 € 13,71 € -0,3% -2,7% +4,1% +8,7% +3,7% 

Bundesdurch-
schnitt 

14,98 € 15,16 € 15,36 € 15,65 € 16,08 € 16,61 €  +1,3% +1,3% +1,9% +2,7% +3,3% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 

In den meisten Ländern fiel die Zunahme im Jahr 2024 in eine Bandbreite von 0,5 % 
bis 6,5 %, in Niedersachsen nahmen die Investitionskosten der vollstationären 
Dauerpflege mit durchschnittlich 7,3 % am kräftigsten zu. Ein Rückgang der durch-
schnittlichen Investitionskosten zeigte sich in diesem Versorgungsbereich im Jahr 
2024 in Mecklenburg-Vorpommern (-2,4 %), Brandenburg (-0,6 %) und Baden-
Württemberg (-0,2 %). 

In der teilstationären Pflege zeigte sich ebenfalls eine Zunahme der Investitions-
kosten im Durchschnitt über alle Einrichtungen und Länder. Diese stiegen von 
9,47 € pro Platz und Tag im Jahr 2023 auf 9,65 € pro Platz und Tag im Jahr 2024 
(+1,8 %) (Tabelle 17), womit der Anstieg schwächer ausfiel als im Vorjahr (+3,8 %).  
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Tabelle 17: Durchschnittliche Investitionskosten der Einrichtungen der teilsta-
tionären Pflege in € pro Platz und Tag im Jahresvergleich (2019 bis 
2024) 

Bundesland 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

2022/ 
2021 

2023/ 
2022 

2024/ 
2023 

Baden-Württem-
berg 

6,90 € 7,25 € 7,24 € 7,46 € 8,03 €  8,05 €  +5,0% -0,1% +2,9% +7,6% +0,3% 

Bayern 5,81 € 5,74 € 5,73 € 5,88 € 6,05 €  6,06 €  -1,1% -0,3% +2,7% +2,8% +0,1% 

Berlin 6,98 € 6,81 € 8,80 € 8,74 € 8,87 €  9,09 €  -2,3% +29,2% -0,6% +1,4% +2,5% 

Brandenburg 7,70 € 8,04 € 8,33 € 8,35 € 8,44 €  8,27 €  +4,5% +3,5% +0,3% +1,1% -2,0% 

Bremen k. A. k. A. k. A. k. A. 10,31 €  10,63 €  - - - - +3,1% 

Hamburg 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,93 € 7,97 €  8,12 €  +0,0% +0,0% +0,0% +0,4% +2,0% 

Hessen 9,98 € 9,97 € 10,06 € 10,25 € 10,43 €  10,52 €  -0,1% +0,9% +1,9% +1,7% +0,9% 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

5,22 € 6,04 € 6,55 € 6,40 € 6,20 €  6,29 €  +15,8% +8,4% -2,3% -3,0% +1,5% 

Niedersachsen 10,07 € 10,13 € 10,08 € 10,06 € 10,50 €  10,72 €  +0,6% -0,6% -0,2% +4,4% +2,1% 

Nordrhein- 
Westfalen 

9,81 € 10,07 € 10,27 € 10,65 € 11,13 € 11,40 €  +2,6% +2,0% +3,7% +4,5% +2,5% 

Rheinland-Pfalz 7,25 € 7,44 € 7,50 € 7,85 € 8,28 €  8,64 €  +2,6% +0,7% +4,7% +5,4% +4,4% 

Saarland 6,61 € 7,00 € 7,05 € 7,08 € 7,00 €  6,92 €  +5,8% +0,7% +0,5% -1,2% -1,0% 

Sachsen 6,67 € 7,23 € 7,28 € 7,26 € 8,46 €  8,72 €  +8,4% +0,7% -0,3% +16,6% +3,1% 

Sachsen-Anhalt 6,38 € 6,51 € 6,73 € 6,77 € 6,98 €  7,27 €  +2,1% +3,4% +0,7% +3,0% +4,2% 

Schleswig- 
Holstein 

10,40 € 10,51 € 10,66 € 10,67 € 10,85 € 11,19 €  +1,1% +1,4% +0,2% +1,7% +3,1% 

Thüringen 9,95 € 10,10 € 10,53 € 10,50 € 10,88 €  11,03 €  +1,5% +4,2% -0,3% +3,7% +1,4% 

Bundesdurch-
schnitt (bis 2022 
exkl. Bremen) 

8,43 € 8,65 € 8,91 € 9,13 € 9,47 €  9,65 €  +2,6% +3,0% +2,7% +3,8% +1,8% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek bzw. den Angaben von Referat 14 
der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, Integration und Sport im Land Bre-
men (vgl. Abschnitt 2.2.2) 

Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-
tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 
Der Bundesdurchschnitt wurde in den Jahren 2019 bis 2022 ohne Bremen be-
rechnet. 

In der Betrachtung nach den einzelnen Ländern fallen die Unterschiede etwas grö-
ßer aus als in der vollstationären Dauerpflege. Überdurchschnittlich kräftig nah-
men die durchschnittlichen Investitionskosten der Einrichtungen mit teilstationä-
ren Angeboten in Rheinland-Pfalz (+4,4 %), Sachsen-Anhalt (+4,2 %), Bremen, 
Sachsen und Schleswig-Holstein (jeweils +3,1 %) gegenüber dem Vorjahr zu. Ein 
Rückgang zeigte sich hingegen in Brandenburg (-2,0 %) und dem Saarland (-1,0 %). 

Auch in der Kurzzeitpflege haben die Investitionskosten im Durchschnitt über alle 
Einrichtungen und Länder zugenommen. Sie stiegen im Bundesdurchschnitt von 
17,26 € pro Platz und Tag im Jahr 2023 auf 17,83 € pro Platz und Tag im Jahr 2024 
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(+3,3 %) (Tabelle 18) und damit etwas stärker als im Vorjahr (+2,8 %). Über die letz-
ten Jahre hat damit die Dynamik bei der Entwicklung der Investitionskosten in der 
Kurzzeitpflege zugenommen. Zwischen den Jahren 2019 und 2024 ist die durch-
schnittliche Zuwachsrate über alle Länder jedes Jahr etwas größer ausgefallen als 
im jeweiligen Vorjahr. 

Tabelle 18: Durchschnittliche Investitionskosten der Einrichtungen der Kurz-
zeitpflege in € pro Platz und Tag im Jahresvergleich (2019 bis 2024) 

Bundesland 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

2022/ 
2021 

2023/ 
2022 

2024/ 
2023 

Baden- 
Württemberg 

14,17 € 14,37 € 14,85 € 15,02 € 15,03 €  15,17 €  +1,4% +3,3% +1,2% +0,1% +0,9% 

Bayern 11,46 € 11,78 € 12,07 € 12,23 € 12,48 €  13,04 €  +2,8% +2,5% +1,3% +2,0% +4,5% 

Berlin 9,45 € 9,79 € 10,03 € 10,08 € 12,87 €  10,47 €  +3,5% +2,5% +0,5% +27,7% -18,7% 

Brandenburg 9,75 € 9,98 € 10,17 € 10,34 € 10,23 €  10,35 €  +2,4% +1,9% +1,7% -1,1% +1,2% 

Bremen 9,29 € 9,29 € 9,11 € 9,13 € 9,07 €  8,17 €  +0,0% -1,9% +0,2% -0,7% -9,9% 

Hamburg 17,34 € 17,41 € 18,33 € 18,24 € 18,40 €  18,40 €  +0,4% +5,3% -0,5% +0,9% +0,0% 

Hessen 16,82 € 16,79 € 16,83 € 17,04 € 17,33 €  17,41 €  -0,2% +0,3% +1,2% +1,7% +0,5% 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

11,44 € 11,56 € 11,44 € 11,54 € 12,24 €  12,79 €  +1,1% -1,0% +0,8% +6,1% +4,5% 

Niedersachsen 17,55 € 17,51 € 17,45 € 17,52 € 17,78 €  18,15 €  -0,2% -0,3% +0,4% +1,5% +2,1% 

Nordrhein- 
Westfalen 

17,93 € 18,09 € 18,29 € 18,72 € 19,65 €  20,60 €  +0,9% +1,1% +2,3% +5,0% +4,8% 

Rheinland-Pfalz 14,49 € 14,68 € 14,88 € 15,39 € 15,91 €  16,43 €  +1,3% +1,4% +3,4% +3,4% +3,2% 

Saarland 11,35 € 12,27 € 12,22 € 12,04 € 12,64 €  11,21 €  +8,1% -0,4% -1,5% +5,0% -11,3% 

Sachsen 8,18 € 8,47 € 8,35 € 8,58 € 10,89 €  11,53 €  +3,6% -1,4% +2,7% +26,9% +5,9% 

Sachsen-Anhalt 7,06 € 9,44 € 9,44 € 9,59 € 8,95 €  8,95 €  +33,6% +0,0% +1,6% -6,6% +0,0% 

Schleswig- 
Holstein 

16,70 € 16,94 € 17,07 € 17,26 € 17,93 €  18,28 €  +1,5% +0,7% +1,1% +3,9% +1,9% 

Thüringen 15,66 € 15,01 € 17,66 € 15,39 € 15,88 €  16,26 €  -4,1% +17,6% -12,9% +3,2% +2,4% 

Bundesdurch-
schnitt 

16,07 € 16,22 € 16,49 € 16,80 € 17,26 €  17,83 €  +0,9% +1,7% +1,8% +2,8% +3,3% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2).  

Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zeigen sich in generell ähnlicher 
Ausprägung wie in der teilstationären Pflege. Am kräftigsten stiegen die durch-
schnittlichen Investitionskosten der Kurzzeitpflege im Jahr 2024 in Sachsen 
(+5,9 %), Nordrhein-Westfalen (+4,8 %), Bayern und Mecklenburg-Vorpommern 
(jeweils +4,5 %). Deutlich rückläufig waren hingegen die durchschnittlichen Inves-
titionskosten der Einrichtungen für Kurzzeitpflege in Berlin (-18,7 %), dem Saarland 
(-11,3 %) und in Bremen (-9,9 %). In Berlin und dem Saarland sollten diese Entwick-
lungen im Kontext mit jeweils überdurchschnittlichen Zuwächsen im Vorjahr be-
trachtet werden. Insbesondere in Berlin zeigt sich deutlich, dass der Wert im Jahr 
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2023 (12,87 €) aus der Reihe der vergangenen sechs Jahre herausfiel und mit dem 
Wert des Jahres 2024 (10,47 €) die durchschnittlichen Investitionskosten der Ein-
richtungen für Kurzzeitpflege in Berlin nun wieder auf die trendmäßige Entwick-
lung der Vorjahre zurückgekehrt sind. Des Weiteren sollte an dieser Stelle auch 
berücksichtigt werden, dass die Zahl der Einrichtungen der Kurzzeitpflege im Saar-
land (189), in Bremen (95) und in Berlin (15) vergleichsweise gering ausfiel (vgl. 
Tabelle 26 in Anhang 1.A2) und somit größere Schwankungen der durchschnittli-
chen Investitionskosten in diesen Ländern auf Veränderungen bei den Investitions-
kosten einzelner Einrichtungen zurückzuführen sein können. 

3.7.3 Stadt versus Land 

Ebenfalls merkliche Unterschiede zeigen sich in der differenzierten Betrachtung 
der Investitionskosten nach städtischen und ländlichen Regionen. In der vollstati-
onären Dauerpflege betrugen die bundesweit durchschnittlichen Investitionskos-
ten in städtischen Regionen 17,67 € pro Platz und Tag im Jahr 2024. Sie fielen damit 
um 21 % höher aus als die durchschnittlichen Investitionskosten der vollstationä-
ren Dauerpflege in ländlichen Regionen (14,65 €) (Tabelle 19). 

Tabelle 19: Durchschnittliche Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen in € 
pro Platz und Tag nach städtischen und ländlichen Regionen 
(2024) 

Versorgungsbereich Gesamt Städtische  
Regionen 

Ländliche  
Regionen Stadt/Land 

Vollstationäre Dauerpflege  16,61 €   17,67 €   14,65 €  +21% 

Teilstationäre Pflege  9,65 €   10,29 €   8,64 €  +19% 

Kurzzeitpflege  17,83 €   18,62 €   14,63 €  +27% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 

In der Kurzzeitpflege fiel der Unterschied etwas größer aus. Während in ländlichen 
Regionen im Durchschnitt 14,63 € pro Platz und Tag auf die Bewohner umgelegt 
wurden, waren es in städtischen Regionen durchschnittlich 18,62 € und damit 
27 % mehr als in ländlichen Regionen. 

In der teilstationären Pflege war der Unterschied zwischen den durchschnittlichen 
Investitionskosten in städtischen und ländlichen Regionen am geringsten. In länd-
lichen Regionen betrugen sie 8,64 € pro Platz und Tag und in städtischen Regionen 
10,29 € pro Platz und Tag, was einem Unterschied von 19 % entspricht. 
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Der Vergleich zu den Vorjahren zeigt, dass der Unterschied der durchschnittlichen 
Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen zwischen städtischen und ländlichen 
Regionen in allen drei Versorgungsbereichen etwas zugenommen hat (Tabelle 20). 
In der vollstationären Dauerpflege betrug der Unterschied im Jahr 2020 noch 19 %. 
Er nahm anschließend bis zum Jahr 2023 auf 24 % zu, nun zuletzt allerdings wieder 
auf 21 % ab. In der teilstationären Pflege zeigte sich in den ersten der hier betrach-
teten Jahre ebenfalls ein Anstieg, von 14 % im Jahr 2019 auf 18 % im Jahr 2022, im 
Jahr 2024 nahm der Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Regionen 
dann noch etwas weiter zu (19 %). In der Kurzzeitpflege zeigte sich über die letzten 
Jahre ein stetiger Zuwachs des Unterschieds der Investitionskosten zwischen städ-
tischen und ländlichen Regionen. Er nahm in allen betrachteten Jahren etwas zu, 
von 21 % im Jahr 2019 bis zuletzt auf 27 % im Jahr 2024. 

Tabelle 20: Unterschied der durchschnittlichen Investitionskosten der Pflege-
einrichtungen zwischen städtischen und ländlichen Regionen im 
Jahresvergleich (2020 bis 2024) 

Versorgungsbereich 2020 2021 2022 2023 2024 

Vollstationäre Dauerpflege +19% +23% +23% +24% +21% 

Teilstationäre Pflege +14% +15% +18% +18% +19% 

Kurzzeitpflege +21% +22% +24% +25% +27% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 

Lesebeispiel: Im Jahr 2020 waren die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen mit vollsta-
tionärer Dauerpflege in städtischen Regionen durchschnittlich um 19 % höher 
als in ländlichen Regionen. 

3.7.4 Differenzierung nach Kostenträger 

Als Träger der auf die Pflegebedürftigen umlagefähigen Investitionskosten der Pfle-
geeinrichtungen kommen – neben den Ländern im Sinne des § 9 SGB XI – entwe-
der die Pflegebedürftigen selbst als sogenannte Selbstzahler (§ 82 Abs. 3 und 4 
SGB XI) oder die Sozialhilfeträger (§§ 76 und 76a SGB XII) in Betracht. Bewohner 
von Pflegeeinrichtungen, die aufgrund geringer Einkommen bzw. Vermögen An-
spruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege gemäß § 61 SGB XII haben, tragen die 
Investitionskosten nicht selbst. Träger der Investitionskosten ist in diesem Fall 
grundsätzlich der Sozialhilfeträger (§ 76a Abs. 3 SGB XII). Voraussetzung ist, dass 
die Träger der Pflegeeinrichtungen gemäß §§ 75 und 76 SGB XII mit den Trägern 
der Sozialhilfe eine (Vergütungs-)Vereinbarung schließen, die auch die Investitions-
kosten umfasst, wenn zumindest ein Teil der Bewohner ihrer Einrichtungen An-
spruch auf Hilfe zur Pflege hat. 
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Anhand der vorliegenden Daten konnte – zumindest für eine Auswahl an Ländern 
– eine Auswertung der durchschnittlichen Investitionskosten differenziert nach 
Kostenträger (Selbstzahler versus Sozialhilfeträger) vorgenommen werden. Diffe-
renzierte Investitionskostensätze für Selbstzahler und Sozialhilfeträger lagen im 
Rahmen der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) grundsätzlich für fol-
gende Länder vor: Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein (für Bremen und Sachsen allerdings 
nur für die vollstationäre Pflege und für Schleswig-Holstein nicht für die teilstatio-
näre Pflege). In die folgende Analyse wurden zum Zwecke der Vergleichbarkeit nur 
Pflegeeinrichtungen aus diesen Ländern einbezogen, sofern für sie in der Daten-
grundlage sowohl ein Investitionskostensatz in Bezug auf Selbstzahler als auch ein 
mit den Sozialhilfeträgern vereinbarter Investitionskostensatz enthalten waren. 
Daher sind die hier dargestellten durchschnittlichen Investitionskostensätze nicht 
uneingeschränkt mit den für die Gesamtheit aller Pflegeeinrichtungen in Ab-
schnitt 3.7.1 berichteten Investitionskosten vergleichbar. 

Aufgrund der genannten Einschränkungen bezüglich der Anzahl der einbezogenen 
Länder und Einrichtungen sind die im Folgenden ausgewiesenen Durchschnitts-
werte der Investitionskosten in Bezug auf die Selbstzahler und der mit den Sozial-
hilfeträgern vereinbarten Investitionskostensätze generell mit Vorsicht zu interpre-
tieren. Die hier ermittelten Durchschnittswerte sind unter der Annahme korrekt, 
dass die Investitionskosten für Selbstzahler und in Bezug auf Sozialhilfeträger in 
den hier nicht einbezogenen Ländern und Einrichtungen nicht systematisch höher 
oder niedriger ausfallen als in den hier einbezogenen Ländern und Einrichtungen. 
Es liegen keine Hinweise auf systematische Unterschiede zwischen diesen Gruppen 
von Ländern und Einrichtungen vor. In der Gruppe der hier betrachteten Länder 
(s. o.) befinden sich sowohl Länder mit generell im Mittelwert überdurchschnittli-
chen Investitionskosten (Niedersachsen und Schleswig-Holstein) als auch Länder 
mit generell im Mittelwert unterdurchschnittlichen Investitionskosten (Baden-
Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen). Zu den Unterschieden 
zwischen den für Selbstzahler bestimmten und den mit Sozialhilfeträgern verein-
barten Investitionskostensätzen liegen in Bezug auf die nicht betrachteten Einrich-
tungen keine Angaben vor, somit auch keine Hinweise auf systematisch von den 
betrachteten Einrichtungen abweichende Unterschiede. 

Diese Bedingungen bzw. Einschränkungen der Datenlage trafen analog auch be-
reits auf die Daten der vorangehenden Berichtsjahre zu. Somit kann der Unter-
schied der Investitionskosten zwischen den beiden Kostenträgern zusätzlich im 
Vergleich der Berichtsjahre 2020 bis 2024 betrachtet werden. 

Die durchschnittlichen Investitionskosten der Selbstzahler fielen – vorbehaltlich 
der erwähnten Einschränkungen – im Jahr 2024 in allen Versorgungsbereichen und 
allen Ländern, für die entsprechende Daten verfügbar waren, mit Ausnahme der 
teilstationären Pflege in Mecklenburg-Vorpommern, höher aus als die durch-
schnittlichen Investitionskosten, die mit Sozialhilfeträgern vereinbart wurden. 
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In der vollstationären Dauerpflege bewegten sich diese Unterschiede im Jahr 2024 
je nach Bundesland zwischen 10 % und 30 % (Tabelle 21). So betrugen die Investi-
tionskosten pro Platz und Tag in Bremen im Durchschnitt für Sozialhilfeträger 
18,91 € und für Selbstzahler 20,79 € (+10 %), während sie sich in Niedersachsen 
für Sozialhilfeträger auf 16,11 € und für Selbstzahler auf 20,95 € beliefen (+30 %). 

Tabelle 21: Durchschnittliche Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen nach 
Ländern und nach Selbstzahlern (SZ) versus Sozialhilfeträgern (SH) 
in € pro Platz und Tag (2024) 

Bundesland Selbstzahler (SZ) Sozialhilfeträger (SH) SZ/SH 

Vollstationäre Dauerpflege 

Baden-Württemberg 16,09 14,34 +12% 

Bremen 20,79 18,91 +10% 

Mecklenburg-Vorpommern 15,21 12,50 +22% 

Niedersachsen 20,95 16,11 +30% 

Sachsen 14,71 13,16 +12% 

Schleswig-Holstein 22,17 19,05 +16% 

Teilstationäre Pflege 

Baden-Württemberg 7,63 7,54 +1% 

Mecklenburg-Vorpommern 7,15 7,26 -2% 

Niedersachsen 10,93 10,83 +1% 

Kurzzeitpflege 

Baden-Württemberg 13,78 12,89 +7% 

Mecklenburg-Vorpommern 16,19 13,97 +16% 

Niedersachsen 19,21 17,04 +13% 

Schleswig-Holstein 22,82 19,35 +18% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 
Nur Pflegeeinrichtungen, für die sowohl ein Investitionskostensatz in Bezug 
auf Selbstzahler als auch ein Investitionskostensatz, der mit Sozialhilfeträgern 
vereinbart wurde, in der Datengrundlage enthalten war. 

In der teilstationären Pflege fielen die Mehrkosten, die Selbstzahler gegenüber So-
zialhilfeträgern zu tragen haben, generell geringer aus als in den anderen beiden 
Versorgungsbereichen. In Baden-Württemberg und in Niedersachsen waren die In-
vestitionskosten im Durchschnitt für Selbstzahler nur jeweils um 1 % höher als für 
Sozialhilfeträger. In Mecklenburg-Vorpommern lagen die Investitionskosten der 
Selbstzahler im Jahr 2024 durchschnittlich sogar geringfügig (2 %) unterhalb der 
entsprechenden Kosten der Sozialhilfeträger. 
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In der Kurzzeitpflege fielen die Mehrkosten der Selbstzahler gegenüber Sozialhilfe-
trägern in eine ähnliche Größenordnung wie in der vollstationären Pflege. Sie wa-
ren in Schleswig-Holstein am größten (+18 %) und bewegten sich in den anderen 
hier betrachteten Ländern zwischen +7 % und +16 %. 

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die Mehrkosten der Selbstzahler gegen-
über den Sozialhilfeträgern in den meisten Ländern nicht wesentlich verändert (Ta-
belle 22). Allerdings zeigte sich bei der vollstationären Dauerpflege zuletzt in Bre-
men und Sachsen ein merklicher Rückgang der Mehrkosten sowie in 
Niedersachsen ein merklicher Anstieg. 

Tabelle 22: Unterschied der durchschnittlichen Investitionskosten der Pflege-
einrichtungen ausgewählter Länder zwischen Selbstzahlern (SZ) 
und Sozialhilfeträgern (SH) im Jahresvergleich (2020-2024) 

Bundesland 2020 2021 2022 2023 2024 

Vollstationäre Dauerpflege      

Baden-Württemberg +14% +12% +12% +13% +12% 

Bremen +13% +17% +17% +11% +10% 

Mecklenburg-Vorpommern +19% +19% +19% +20% +22% 

Niedersachsen +15% +17% +17% +19% +30% 

Sachsen +25% +27% +23% +9% +12% 

Schleswig-Holstein +18% +18% +20% +16% +16% 

Teilstationäre Pflege      

Baden-Württemberg +2% +1% +1% +1% +1% 

Mecklenburg-Vorpommern +13% +8% +8% +7% -2% 

Niedersachsen +6% +6% +6% +6% +1% 

Kurzzeitpflege      

Baden-Württemberg +15% +13% +13% +12% +7% 

Mecklenburg-Vorpommern +15% +15% +14% +15% +16% 

Niedersachsen +13% +13% +13% +10% +13% 

Schleswig-Holstein +19% +18% +21% +18% +18% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 
Nur Pflegeeinrichtungen, für die sowohl ein Investitionskostensatz in Bezug 
auf Selbstzahler als auch ein Investitionskostensatz, der mit Sozialhilfeträgern 
vereinbart wurde, in der Datengrundlage enthalten war. 

In der vollstationären Dauerpflege gab es im Jahr 2024 in Niedersachsen eine 
merkliche Zunahme, also einen Anstieg des Deltas zwischen den Investitionskosten 
der Selbstzahler und der Sozialhilfeträger (+30 %) gegenüber dem Vorjahr (+19 %). 
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Auch in Sachsen haben sich die Mehrkosten der Selbstzahler wieder erhöht, wäh-
rend sie im Jahr 2023 gegenüber den Vorjahren noch wesentlich abgenommen 
hatten.  

In der teilstationären Pflege zeigte sich ein Rückgang der Mehrkosten in Nieder-
sachsen, wo die Selbstzahler im Jahr 2024 durchschnittlich nur noch um 1 % hö-
here Investitionskosten zahlten als die Sozialhilfeträger. In Mecklenburg-Vorpom-
mern fiel das Verhältnis zum ersten Mal im Zeitraum der letzten Berichtsjahre 
umgekehrt aus, und die Selbstzahler zahlten durchschnittlich um 2 % geringere In-
vestitionskosten als die Sozialhilfeträger.  

In der Kurzzeitpflege gab es einen Rückgang der Mehrkosten in Baden-Württem-
berg (von +12 % auf +7 %). In Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich hingegen ein 
geringfügiger Anstieg gegenüber dem Vorjahr (von +15 % auf +16 %), und in Nie-
dersachsen sind die Mehrkosten der Selbstzahler nach einem Rückgang im Jahr 
2023 zuletzt wieder auf das Niveau der Vorjahre (+13 %) zurückgekehrt. 

3.7.5 Geförderte versus nicht-geförderte Plätze 

Ebenfalls für eine Auswahl an Ländern wurde eine Auswertung der durchschnittli-
chen Investitionskosten differenziert nach geförderten Plätzen (Zustimmungs-
pflicht der Behörde gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI) und nicht-geförderten Plätzen 
(keine Zustimmungspflicht der Behörde gemäß § 82 Abs. 4 SGB XI) vorgenommen.  

Zu berücksichtigen ist dabei, dass in dieser Analyse die Vergleichbarkeit der Inves-
titionskosten geförderter Plätze mit denen nicht-geförderter Plätze eingeschränkt 
ist. Da eine Pflegeeinrichtung im Rahmen der Objektförderung entweder für alle 
Plätze eine Förderung des Landes erhält oder für keine, müssen für diese Analyse 
verschiedene Einrichtungen miteinander verglichen werden.12 Diese Einrichtun-
gen unterscheiden sich über die Förderung hinaus potenziell auch noch in Bezug 
auf weitere Strukturmerkmale (z. B. Größe, Kostenstruktur). Damit ist ein be-
obachteter Unterschied zwischen den Investitionskostensätzen geförderter und 
nicht-geförderter Plätze möglicherweise nicht allein auf den Tatbestand der Förde-
rung zurückzuführen, sondern zusätzlich auf Unterschiede bei zum Beispiel der 
Kostenstruktur. Beide Effekte sind analytisch zudem nicht ohne Weiteres voneinan-
der zu trennen. 

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen lagen differenzierte Investitions-
kostensätze für geförderte und nicht-geförderte Plätze im Rahmen der Datenab-
frage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) grundsätzlich für folgende Länder vor: Bran-
denburg, Hamburg und Thüringen.13 Dies gilt – unter den genannten 
                                                                                                               

12  Anders verhält es sich grundsätzlich bei der subjektbezogenen Objektförderung, bei der För-
dermittel nur für belegte Einrichtungsplätze gezahlt werden, und bei der Subjektförderung 
in Form des Pflegewohngelds.  

13  Darüber hinaus lagen für eine geringe Anzahl an Einrichtungen differenzierte Investitions-
kostensätze für geförderte und nicht-geförderte Plätze auch für Rheinland-Pfalz vor. Da es in 
Rheinland-Pfalz im Berichtsjahr 2024 keine Maßnahmen der Investitionskostenförderung im 
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Einschränkungen – gleichermaßen für die Berichtsjahre 2020 bis 2024, sodass im 
Folgenden auch ein Vergleich zwischen den fünf Berichtsjahren vorgenommen 
werden kann. 

In der vollstationären Dauerpflege fielen die durchschnittlichen Investitionskosten 
geförderter Plätze im Jahr 2024 in Hamburg um 10 %, in Thüringen um 41 % und 
in Brandenburg um 67 % geringer aus als die durchschnittlichen Investitionskosten 
nicht-geförderter Plätze (Tabelle 23). Es ist davon auszugehen, dass diese Unter-
schiede unter anderem auf den Tatbestand der Förderung zurückzuführen sind, in 
welchem Umfang genau, ist aufgrund der zuvor erläuterten Einschränkungen der 
Vergleichbarkeit allerdings nicht feststellbar.  

Tabelle 23: Durchschnittliche Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen nach 
Ländern und nach geförderten (FÖ) versus nicht-geförderten 
(nicht-FÖ) Plätzen in € pro Platz und Tag (2024) 

Bundesland Geförderte  
Plätze (FÖ) 

Nicht-geförderte 
Plätze (nicht-FÖ) FÖ/nicht-FÖ 

Vollstationäre Dauerpflege 

Brandenburg 5,28 16,17 -67% 

Hamburg 18,29 20,43 -10% 

Thüringen 8,93 15,03 -41% 

Teilstationäre Pflege 

Brandenburg 4,34 9,47 -54% 

Thüringen 8,78 11,23 -22% 

Kurzzeitpflege 

Brandenburg 5,13 16,22 -68% 

Hamburg 18,01 20,69 -13% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 

In der teilstationären Pflege lagen die durchschnittlichen Investitionskosten der ge-
förderten Plätze in Thüringen um 22 % und in Brandenburg um 54 % niedriger als 
die durchschnittlichen Investitionskosten der nicht-geförderten Plätze.  

                                                                                                               

Sinne des § 10 Abs. 2 SGB XI gegeben hat, ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen 
Investitionskostensätzen vereinzelter Einrichtungen um Daten aus weiter zurückliegenden 
Vorjahren handelt, als es in Rheinland-Pfalz noch entsprechende Maßnahmen gab. Für ei-
nen Vergleich von Investitionskostensätzen geförderter und nicht-geförderter Plätze erschei-
nen diese Angaben daher nicht geeignet. Diese Angaben für vereinzelte Einrichtungen in 
Rheinland-Pfalz wurden daher – wie bereits in den Vorjahren – ausschließlich für diese Ana-
lyse nicht einbezogen. 
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In der Kurzzeitpflege fiel der Unterschied sowohl in Hamburg (-13 %) als auch in 
Brandenburg (-68 %) in der gleichen Größenordnung aus wie in der vollstationären 
Dauerpflege. 

Der Vergleich mit den Vorjahren offenbart teilweise Veränderungen beim Unter-
schied der Investitionskosten zwischen geförderten und nicht-geförderten Plätzen. 
In der vollstationären Dauerpflege lag der Unterschied in Brandenburg in allen be-
trachteten Jahren in einer ähnlichen Größenordnung (68 %), während er in Thürin-
gen seit einigen Jahren tendenziell abnimmt, wenn auch nicht stetig. In Hamburg 
zeigte sich ebenfalls ein leichter Rückgang des Unterschieds gegenüber dem Jahr 
2023 (Tabelle 24).  

Tabelle 24: Unterschied der durchschnittlichen Investitionskosten der Pflege-
einrichtungen ausgewählter Länder zwischen geförderten (FÖ) 
und nicht-geförderten (nicht-FÖ) Plätzen im Vergleich der Jahre 
2020-2024 

Bundesland 2020 2021 2022 2023 2024 

Vollstationäre Dauerpflege      

Brandenburg -68% -68% -68% -68% -67% 

Hamburg +3% -10% -12% -12% -10% 

Thüringen -50% -46% -48% -43% -41% 

Teilstationäre Pflege      

Brandenburg -52% -52% -52% -53% -54% 

Thüringen -24% -18% -33% -25% -22% 

Kurzzeitpflege      

Brandenburg -68% -67% -67% -68% -68% 

Hamburg +1% -11% -12% -12% -13% 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) 
Anmerkungen: Durchschnittliche umlagefähige Investitionskosten pro Platz und Tag, gewich-

tet mit der Anzahl der Plätze je Einrichtung und Versorgungsbereich (vgl. zum 
methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 

Lesebeispiel: In der vollstationären Dauerpflege in Brandenburg waren die Investitionskosten 
bei geförderten Plätzen in allen drei betrachteten Jahren durchschnittlich 68 % 
geringer als bei nicht-geförderten Plätzen. 

In der teilstationären Pflege lag in Brandenburg der Betrag der Investitionskosten 
von geförderten Plätzen in allen Jahren in etwa der gleichen Größenordnung un-
terhalb des entsprechenden Betrags nicht-geförderter Plätze (-52 % bis -54 %), wo-
bei der Unterschied über die Jahre tendenziell etwas zugenommen hat. Hingegen 
ist der Unterschied in Thüringen, ähnlich zur vollstationären Dauerpflege, in der 
Tendenz etwas rückläufig, allerdings mit zwischenzeitlichen Zunahmen. 

Auch in der Kurzzeitpflege zeigte sich in Brandenburg keine merkliche Veränderung 
beim Unterschied der Investitionskosten zwischen geförderten und nicht-geförder-
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ten Plätzen über die Jahre 2020 bis 2024. In Hamburg allerdings hat sich das Ver-
hältnis, ähnlich zur vollstationären Dauerpflege, im Jahr 2021 umgekehrt und 
nimmt seitdem tendenziell etwas zu. Mittlerweile weisen dort geförderte Plätze 
im Durchschnitt um 13 % geringere Investitionskosten auf als nicht-geförderte 
Plätze. 

3.8 Förderung von Maßnahmen für Klimaanpassung und/oder 
Klimaschutz 

Auf Vorschlag des BMG wurde im Rahmen der Länderabfrage für das Berichtsjahr 
2021 erstmalig ein fakultativer Fragenkomplex zur Förderung von Maßnahmen für 
Klimaanpassung und/oder Klimaschutz der Länder aufgenommen. 

In diesem Rahmen gaben alle Länder für das Berichtsjahr 2024 an, dass es ihnen 
grundsätzlich nicht bekannt ist, wenn Fördermöglichkeiten aus Bundesmitteln für 
Maßnahmen für Klimaanpassung und/oder Klimaschutz in Pflegeeinrichtungen in 
Anspruch genommen werden. 

Die Länder Bayern und Brandenburg gaben an, dass – über die Fördermöglichkei-
ten aus Bundesmitteln hinaus – weitere landesspezifische Förderprogramme für 
Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen be-
stehen. In den übrigen Ländern gibt es entsprechende Programme gemäß Angabe 
der Länder nicht. Das Land Brandenburg hat angegeben, dass dazu eine Melde-
pflicht der geförderten Einrichtungen gegenüber dem Landesministerium besteht, 
in Bayern hingegen besteht eine solche Meldepflicht nicht. Zu diesem Aspekt ha-
ben die übrigen Länder keine Angaben gemacht. 

In Bayern werden die Fördermittel dieser Förderprogramme nicht mit den Förder-
mitteln aus anderen Programmen der öffentlichen Investitionskostenförderung 
durch das Land verrechnet. Das Land Brandenburg hat zu diesem Aspekt angege-
ben, dass eine entsprechende Verrechnung erfolgt. 

Die Angaben der Länder in diesem Kontext haben sich über den Erhebungszeit-
raum der vergangenen vier Jahre kaum verändert. 

Die Länder Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben angegeben, dass in den kom-
menden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den Pflegebedürftigen selbst zu 
tragenden betriebsnotwendigen Investitionskosten durch verstärkte Klimaanpas-
sungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens der Pflegeeinrichtungen zu er-
warten sei. Die übrigen Länder haben dazu entweder keine Angaben gemacht 
(Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) oder angegeben, dass sie keine Än-
derungen erwarten (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen und 
Schleswig-Holstein). Vereinzelt haben die Länder in diesem Zusammenhang ergän-
zende Angaben zu Erläuterungen dieser Veränderungen gemacht. Siehe dazu die 
Ausführungen in Anhang 1.A4. 
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A1 Sonstige Merkmale der Fördermaßnahmen 

Tabelle 25: Bezeichnung der Fördermaßnahmen der Länder und Einordnung 
nach Förderart (2024) 

Bundes-
land Bezeichnung der Fördermaßnahmen Förderart 

Baden- 
Württem-
berg 

Weiterentwicklung sozialraumorientierter und innovativer  
Versorgungsstrukturen zur qualitativ hochwertigen und  

nachhaltigen Sicherung von Unterstützung, Betreuung und  
Pflege in Baden-Württemberg - Innovationsprogramm Pflege 2024 

Objekt- 
förderung 

Bayern 
Richtlinie zur investiven Förderung von Pflegeplätzen sowie der Ge-

staltung von Pflege und Betreuung im sozialen Nahraum -- Förder-
richtlinie Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNahFöR 

Objekt- 
förderung 

Berlin Pauschalförderung nach § 6 LPflegEG Objekt- 
förderung 

Branden-
burg 

Billigkeitsrichtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integra-
tion und Verbraucherschutz zur Gewährung einer Soforthilfe an Ein-
richtungen im Bereich der Pflege und des Gesundheitswesens sowie 
der Eingliederungshilfe zur Stärkung der Krisenfestigkeit und Krisen-
reaktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen (Green-Care-and-Hospi-

tal-Soforthilfe-Billigkeitsrichtlinie) 
Objekt- 

förderung 

Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration  
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Förderung  
und Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur   

(Pflegezukunftsinvestitions-Richtlinie 2021 - 2024) 

Bremen 

Landesinvestitionsförderung für   
teilstationäre Pflegeeinrichtungen im Lande Bremen (BremAGPfle-

geVG) 

Subj. Objekt- 
förderung 

Landesinvestitionsförderung für Kurzzeit-Pflegeeinrichtungen im 
Lande Bremen (BremAGPflegeVG) 

Subj. Objekt- 
förderung 

Hamburg 

Förderung der Versorgungsstruktur nach  
§ 4 Abs. 2 Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) 

Objekt- 
förderung 

Richtlinie der Behörde für Gesundheit und  
Verbraucherschutz (BGV) zur Förderung von klein- 

räumigen, quartiersorientierten Wohn- und Versorgungsformen 

Objekt- 
förderung 

Hessen 

Investive Förderung von Altenpflegeeinrichtungen gemäß Hessischer 
Verordnung über die Planung und Förderung von Pflegeeinrichtun-

gen, Seniorenbegegnungsstätten, Altenpflegeschulen und Modellpro-
jekten für geförderte Altenpflegeeinrichtungen (PflEinrV HE) 

Objekt- 
förderung 

Pauschalförderung von teilstationären Pflegeeinrichtungen nach  
§ 7 Landespflegegesetz 

Subj. Objekt- 
förderung 
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Bundes-
land Bezeichnung der Fördermaßnahmen Förderart 

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 

Pflegewohngeld für Bewohner von stationären  
Pflegeeinrichtungen nach § 9 Landespflegegesetz 

Subjekt- 
förderung 

Nieder-
sachsen 

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen  
nach SGB XI - Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) 

Subj. Objekt- 
förderung 

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Projekten oder Maßnahmen zur Stärkung der ambulanten Pflege im 

ländlichen Raum v. 16.11.2022 

Objekt- 
förderung 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Wohnen und Pflege im Alter vom 8.12.2020 

Objekt- 
förderung 

Nord-
rhein-
Westfa-
len 

Förderung vollstationärer Pflegeeinrichtungen  
nach § 14 APG NRW (Pflegewohngeld) 

Subjekt- 
förderung 

Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (nach § 12 APG NRW) Objekt- 
förderung 

Förderung von Tages-, Nacht- und  
Kurzzeitpflegeeinrichtungen (nach § 13 APG NRW) 

Objekt- 
förderung 

Saarland Förderung von teilstationären und Kurzzeit- 
Pflegeeinrichtungen nach § 6 Saarländisches Pflegegesetz 

Objekt- 
förderung 

Sachsen Richtlinie zur Förderung von neuen Kurzzeitpflegeplätzen im Freistaat 
Sachsen 

Objekt- 
förderung 

Sachsen-
Anhalt 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Investitionen in die soziale Infrastruktur für Pflegebedürftige und 

Menschen mit Behinderungen (Corona-Investitionsrichtlinie) 

Objekt- 
förderung 

Schles-
wig- 
Holstein 

Gewährung pauschaler Zuschüsse gemäß § 6 Abs. 2 LPflegeG an  
ambulante Pflegedienste zur Abgeltung von Aufwendungen  

im Sinne des § 82 Abs. 3 SGB XI 

Objekt- 
förderung 

Zuschüsse zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitions-
aufwendungen bei teilstationärer Pflege und Kurzzeitpflege gem.  

§ 6 Abs. 3 LPflegeG 

Objekt- 
förderung 

Zuschüsse zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitions-
aufwendungen bei vollstationärer Pflege (Pflegewohngeld) gem.  

§ 6 Abs. 4 LPflegeG 

Subjekt- 
förderung14 

Thürin-
gen 

Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse nach  
§ 4 Abs. 2 ThürAGPflegeVG 

Subj. Objekt- 
förderung 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 

                                                                                                               

14  Die Zuschüsse zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen bei 
vollstationärer Pflege (Pflegewohngeld) gem. § 6 Abs. 4 LPflegeG werden hingegen vom 
Land Schleswig-Holstein abweichend als subjektbezogene Objektförderung eingeordnet. 
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A2 Weitere Daten zu Investitionskosten 

Tabelle 26: Anzahl der Einrichtungen, die der Berechnung durchschnittlicher 
Investitionskosten zugrunde lag, nach Ländern und nach Versor-
gungsbereichen (2024) 

Bundesland Vollstationäre 
Dauerpflege 

Teilstationäre 
Pflege Kurzzeitpflege 

Baden-Württemberg 1.424 199 1.458 

Bayern 1.414 102 1.208 

Berlin 350 147 15 

Brandenburg 365 269 225 

Bremen 89 52 95 

Hamburg 151 17 120 

Hessen 726 208 655 

Mecklenburg-Vorpommern 267 110 147 

Niedersachsen 1.570 142 1.225 

Nordrhein-Westfalen 2.403 1.053 2.250 

Rheinland-Pfalz 475 178 447 

Saarland 178 56 189 

Sachsen 669 370 449 

Sachsen-Anhalt 445 168 168 

Schleswig-Holstein 546 173 509 

Thüringen 361 177 328 

Bund gesamt 11.433 3.421 9.395 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) bzw. den An-
gaben von Referat 14 der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, Integration 
und Sport im Land Bremen (vgl. Abschnitt 2.2) 

Anmerkungen: Nur Einrichtungen mit Angaben zu umlagefähigen Investitionskosten pro Tag 
(vgl. zum methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 
Für das Land Bremen wurden die Angaben zur teilstationären Pflege vom Refe-
rat 14 der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, Integration und Sport über-
mittelt. 
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Tabelle 27: Anzahl der verfügbaren Plätze, die der Berechnung gewichteter 
durchschnittlicher Investitionskosten zugrunde lag, nach Ländern 
und nach Versorgungsbereichen (2024) 

Bundesland Vollstationäre 
Dauerpflege 

Teilstationäre 
Pflege Kurzzeitpflege 

Baden-Württemberg 98.123 2.724 8.253 

Bayern 123.595 1.777 364 

Berlin 43.317 3.122 281 

Brandenburg 27.297 4.332 1.046 

Bremen 6.437 927 91 

Hamburg 16.248 416 1.310 

Hessen 56.888 3.304 4.344 

Mecklenburg-Vorpommern 19.935 2.222 549 

Niedersachsen 120.589 2.395 919 

Nordrhein-Westfalen 191.452 16.613 17.909 

Rheinland-Pfalz 40.787 2.576 2.842 

Saarland 13.434 1.077 245 

Sachsen 52.403 6.420 892 

Sachsen-Anhalt 30.848 2.982 95 

Schleswig-Holstein 36.685 3.140 1.689 

Thüringen 27.329 3.333 75 

Bund gesamt 905.367 57.360 40.904 

Quelle: IGES auf Basis der Datenabfrage beim vdek (vgl. Abschnitt 2.2.2) bzw. den An-
gaben von Referat 14 der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, Integration 
und Sport im Land Bremen (vgl. Abschnitt 2.2) 

Anmerkungen: Nur Einrichtungen mit Angaben zu umlagefähigen Investitionskosten pro Tag 
(vgl. zum methodischen Vorgehen Abschnitt 2.2.2). 
Für das Land Bremen wurden die Angaben zur teilstationären Pflege vom Refe-
rat 14 der Senatsverwaltung für Soziales, Jugend, Integration und Sport über-
mittelt. 
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A3 Angaben der Länder zur Förderung nicht-investiver Aufwen-
dungen 

Tabelle 28: Förderung nicht-investiver Aufwendungen durch die Länder: Maß-
nahmen und Fördersumme (2024) 

Bundesland Bezeichnung der Fördermaßnahmen Förder-
summe 

Baden- 
Württemberg 

Innovationsprogramm Pflege  3.139.877 € 

Gemeinsam unterstützt und versorgt wohnen  
(Wohngemeinschaften) 965.000 € 

Bayern 

Richtlinie zur Förderung neuer ambulant betreuter Wohnge-
meinschaften sowie zur Förderung von Vorhaben zur Verbes-

serung der Lebensqualität und der Rahmenbedingungen in der 
Pflege (WoleRaF) 

80.849.000 € 

Berlin 

Förderung der Gerontopsychiatrisch-Geriatrischen Verbünde 
(GGV), Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA), Integrier-
tes Gesundheits- und Pflegeprogramm (IGPP), Interkulturelle 

BrückenbauerInnen in der Pflege (IBIP) 

9.647.168 € 

Brandenburg 

Pakt für Pflege – Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Bran-
denburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflege-

politik – Pflege vor Ort 

7.525.310 € 

Pakt für Pflege – Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Bran-

denburg zur Förderung des Ausbaus und der Weiterentwick-
lung von Pflegestützpunkten nach dem Elften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB XI) 

1.095.550 € 

Hamburg Richtlinie der Sozialbehörde zur Förderung von kleinräumigen, 
quartiersorientierten Wohn- und Versorgungsformen 111.500 € 

Hessen 

Innovative Modellprojekte in der Kurzzeit-, Tagespflege und in 
ambulanten Wohnformen 12.182 € 

Förderung von Projekten zur Ergänzung der Pflegeberatung 
um ein individuelles Case Management und Ausbau der Ver-

netzung in Pflegestützpunkten / Pflegekompetenzzentren 
199.098 € 

Pflegeheim „Mitten im Leben“ 112.290 € 

Niedersachsen Wohnen und Pflege im Alter 720.812 € 

Nordrhein-
Westfalen 

Im "Landesförderplan Alter und Pflege" sind die Fördermaß-
nahmen und -mittel für die Alten- und Pflegepolitik des Landes 

Nordrhein-Westfalen für die Dauer einer Legislaturperiode 
aufgeführt (§ 19 APG NRW). Die Projektmaßnahmen werden 

mit Zuwendungen des Landes (Zuschuss) anteilig gefördert. 
Gegebenenfalls Kofinanzierung mit Mitteln aus dem Aus-

gleichsfonds der Pflegeversicherung (§§ 45c und d SGB XI). 
Vorgesehen sind Projekte und Maßnahmen in den Bereichen 

5.965.176 € 
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Bundesland Bezeichnung der Fördermaßnahmen Förder-
summe 

Alter und Pflege zur Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes 
(APG NRW), des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG NRW) und 
zur Kofinanzierung von Hilfen zur Weiterentwicklung der häus-

lichen Versorgung (z. B. für demenziell erkrankte Menschen) 
und zur Entlastung pflegender Angehöriger sowie von Selbst-

hilfegruppen gemäß §§ 45c und d SGB XI. 

Rheinland-Pfalz WohnPunkt RLP 110.400 € 

Sachsen 

Sächsische Kommunalpauschalenverordnung – SächsKom-
PauschVO (Förderung Pflegekoordinatoren/ -budget) 1.950.000 € 

Sächsische Pflegeunterstützungsverordnung - SächsPflUVO 788.071 € 

FRL Ältere Menschen (Alltagsbegleiter, Landesinitiative  
Demenz) 3.513.251 € 

FRL Gesundheit und Versorgung (Landesverband Hospiz- und 
Palliativmedizin) 141.200 € 

Schleswig- 
Holstein 

Richtlinie über die Förderung sonstiger Maßnahmen zur Ver-
besserung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung nach 

§ 7 des Landespflegegesetzes (LPflegeG) 
929.264 € 

Quelle: IGES auf Basis der Erhebung bei den Ländern (vgl. Abschnitt 2.2) 
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A4 Ergänzende Angaben der Länder 
Im Folgenden werden ergänzende Angaben der Länder zu ihren Fördermaßnah-
men aufgeführt, die vereinzelt als Kommentare bzw. Hinweise in Freitextfeldern 
vorgenommen wurden. 

Baden-Württemberg 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Die nicht-investiven Mittel dienen der Förderung von wohnortnahen und innova-
tiven Versorgungsstrukturen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 zahlreiche 
Wohngemeinschaften (WGs) als vergleichbares Angebot investiv gefördert. Insge-
samt wurden vier WGs mit einer Auszahlungssumme von insgesamt 347.952 € ge-
fördert. Diese Förderung kann jedoch nicht als Investitionskostenförderung im 
Sinne des SGB XI angegeben werden. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Jedes Projekt muss wissenschaftlich evaluiert werden, insbesondere hinsichtlich 
seiner wirtschaftlichen Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit. Es sind daraus positive 
Effekte auf die Versorgungslandschaft zu erwarten. Bei der Förderung der Wohn-
gemeinschaften werden Pflegebedürftige und ihre Angehörige entlastet (Miet- 
kostenminderung). 

Bayern 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Die Zielsetzung des Förderprogramms, die Lebensqualität und die Rahmenbedin-
gungen in der Pflege zu verbessern, wirkt unmittelbar auf die Versorgungsinfra-
struktur für Pflegebedürftige. Die Zielsetzung der Förderrichtlinie entspricht damit 
der Intention des SGB XI. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Die Förderbausteine wirken mittelbar auf die finanzielle Belastung von Pflegebe-
dürftigen nach dem SGB XI. Eine unmittelbare Auswirkung für die Pflegebedürfti-
gen und damit eine finanzielle Entlastung ist mit der staatlichen Förderung nicht 
vorgesehen.  

Förderprogramme für Klimaanpassungs- bzw. Klimaschutzmaßnahmen in Pflege-
einrichtungen 

Es bestehen landesspezifische Förderprogramme für Klimaanpassungs- bzw. Kli-
maschutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Richtlinie zur Förde-
rung von langfristig gebundenem Kohlenstoff in Gebäuden in Holzbauweise in Bay-
ern (BayFHolz) sowie Richtlinien für das Bayerische Modernisierungsprogramm 
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(BayModR). Diese spezifischen Förderprogramme werden nicht mit den darüber 
hinaus gewährten Landesförderprogrammen der öffentlichen Investitionskosten-
förderung verrechnet. 

Berlin 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Es wird eine Pauschalförderung von 511 Euro pro Jahr und Platz an Tages- und 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen auf Antrag ausgezahlt. Die Plätze müssen zum 01.01. 
des Jahres vorgehalten werden. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Die vorgenannten Förderungen haben deutlich zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen im Land beigetragen. Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck 
wurde erfüllt. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sind durch die Förderprogramme 
keine zusätzlichen finanziellen Belastungen entstanden. Die Förderprogramme 
stellten für die Nutzerinnen und Nutzer einen kostengünstigen bis kostenfreien Zu-
gang zu Unterstützungsangeboten dar. Ziel der Förderung besteht hauptsächlich in 
der Information und Beratung sowie der Entlastung von Pflegebedürftigen und 
pflegenden Angehörigen. 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Im Rahmen des Investitionsprogramms nach Art. 52 PflegeVG wurden im Berichts-
jahr weiterhin Auszahlungen getätigt. 

Brandenburg 

Volumen der Investitionskostenförderung 

In der zum Förderprogramm "Pflegezukunftsinvestitions-Richtlinie" angegebenen 
Gesamtfördersumme (investiver und konsumtiver Teil zusammen) ist eine Förde-
rung für ein "anderes pflegerisches Angebot" (Betreuungsgruppe mit 40 Plätzen) 
in Höhe von 944,66 € enthalten. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Im Rahmen des "Paktes für Pflege im Land Brandenburg" werden Maßnahmen zur 
Stärkung der Pflege vor Ort, zum Ausbau und zur Weiterentwicklung von Pflege-
stützpunkten und in der Fachkräftesicherung gefördert. Die Maßnahmen haben in 
mehreren Punkten Einfluss auf die Versorgungsinfrastruktur: Durch die Unterstüt-
zung lokaler Akteure bei der Gestaltung altersgerechter Sozialräume kann die 
Pflege im vertrauten Wohnumfeld besser unterstützt, stabilisiert und damit länger 
ermöglicht werden. Mit der Förderung regionaler Pflegestrukturplanung, von 
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Maßnahmen zur Koordinierung und Weiterentwicklung pflegerischer Versorgungs-
strukturen sowie der Vernetzung von Angebotsstrukturen in der Pflege und an-
grenzender Versorgungsbereiche kann ein besserer und damit ressourcenwahren-
der Einsatz der professionellen Pflege gelingen. Mit den Maßnahmen der 
Fachkräftesicherung stehen die Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedin-
gungen in der Pflege im Mittelpunkt. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Unmittelbar stehen pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen durch 
diese Maßnahmen Hilfen und Unterstützung zur Verfügung. Mittelbar entstehen 
finanzielle Entlastungen durch die Stärkung in Fragen der Vereinbarkeit und durch 
die Senkung bzw. das Hinausschieben des Bedarfs an vollstationärer Pflege durch 
Prävention, Beratung und Unterstützung. 

Öffentliche Darlehensprogramme zur Förderung von Investitionskosten 

Im Berichtsjahr existierte mit dem Programm „Brandenburg-Kredit Pflege“ ein öf-
fentliches Darlehensprogramm zur Förderung von Investitionskosten. 

Förderprogramme für Klimaanpassungs- bzw. Klimaschutzmaßnahmen in Pflege-
einrichtungen 

Es bestehen landesspezifische Förderprogramme für Klimaanpassungs- bzw. Kli-
maschutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen im Rahmen der „Green-Care-and-
Hospital-Soforthilfe-Billigkeitsrichtlinie“. Diese spezifischen Förderprogramme 
werden nicht mit den darüber hinaus gewährten Landesförderprogrammen der öf-
fentlichen Investitionskostenförderung verrechnet. 

Bremen 

Vom Land Bremen wurden keine ergänzenden Anmerkungen vorgenommen. 

Hamburg 

Einzel- versus Pauschalförderung 

Die Förderung nach Richtlinie der Sozialbehörde zur Förderung von kleinräumigen, 
quartiersorientierten Wohn- und Versorgungsformen kann insofern als Einzelför-
derung charakterisiert werden, als grundsätzlich die Förderung einzelner, vonei-
nander unabhängiger Projekte/Vorhaben mit ggf. unterschiedlichen Förderbeträ-
gen vorgesehen ist. Das Förderprogramm kann insofern auch als 
Pauschalförderung eingeordnet werden, als mitunter auch die Förderung in Form 
von pauschalen Förderbeträgen vorgesehen ist. 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Im Rahmen der Förderung der Versorgungsstruktur nach § 4 Abs. 2 Hamburgisches 
Landespflegegesetz (HmbLPG) erfolgt eine Förderung von bis zu 18 € täglich pro 
belegten Platz mit Investitionskostenbescheid nach § 82 Abs. 3 SGB XI in der soli-
tären Kurzzeitpflege. 
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Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Eine Einschätzung zum Einfluss des Förderprogramms auf die Versorgungsinfra-
struktur und die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen wurde von dem Land 
nicht abgegeben. 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Im Rahmen der Maßnahme „Förderung der Versorgungsstruktur nach § 4 Abs. 2 
Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG)" wurden im Berichtsjahr weiterhin 
Auszahlungen getätigt. 

Hessen 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Im Rahmen einer investiven Förderung von Altenpflegeeinrichtungen, die im Jahr 
2014 eingestellt wurde, werden auch gegenwärtig weiterhin Auszahlungen getä-
tigt.  

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Die Förderprogramme tragen auf verschiedene Weise positiv zur hessischen Ver-
sorgungsinfrastruktur bei, was der jeweiligen Zielsetzung entspricht. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Grundsätzlich sind alle Förderprogramme als kostenneutral für die Pflegebedürfti-
gen zu werten. Im Rahmen der Verbesserung der Pflegeberatung hingegen kann 
sogar eine Kostensenkung insofern vermutet werden, dass Leistungen gegebenen-
falls besser ausgeschöpft werden. 

Erwartete Entwicklung der Eigenanteile 

Das Land erwartet in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von 
den Pflegebedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskos-
ten durch verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens 
der Pflegeeinrichtungen, insbesondere in Bezug auf die Kosten für die Unterkunft 
und die Verpflegung. Es sei kein ausreichender Anreiz für energetische Sanierun-
gen „im Refinanzierungssystem“ gegeben. 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Im Rahmen der Pauschalförderung von teilstationären Pflegeeinrichtungen nach 
§ 7 Landespflegegesetz M-V wird ein Zuschuss zu den betriebsnotwendigen Auf-
wendungen gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 3 SGB XI gewährt. Im Rahmen des Pflege-
wohngelds für Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen nach § 9 Landes-
pflegegesetz M-V wird ein Zuschuss gewährt zur Deckung der Kosten, die den 
Pflegebedürftigen als gesondert berechenbare Aufwendungen nach § 82 Abs. 3 
SGB XI in Rechnung gestellt werden. 

Pläne zum Ausbau der Investitionskostenförderung 

Das Land hat angegeben, dass beabsichtigt sei, den Ausbau der Versorgungsstruk-
turen für Kurzzeitpflege zu fördern. 

Niedersachsen 

Einzel- versus Pauschalförderung 

Im Rahmen der Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz erfolgt die 
Förderung für ambulante Dienste anhand einer Pauschale für Leistungs-
punkte/Stunden. Die Förderung von teilstationären und stationären Einrichtungen 
erfolgt auf Basis der individuell nachgewiesenen Investitionskosten. 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Das angegebene Volumen der Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegege-
setz beinhaltet eine „Altförderung“ von sieben vollstationären Einrichtungen, die 
in den nächsten Jahren ausläuft. 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Im Rahmen des Förderprogramms zur Stärkung der ambulanten Pflege im ländli-
chen Raum werden unter anderem investive Ausgaben zur nachhaltigen Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in der ambulanten Pflege im ländlichen Raum geför-
dert. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Das Land schätzt den Einfluss der nicht-investiven Förderprogramme auf die Ver-
sorgungsinfrastruktur für Pflegebedürftige nach SGB XI „positiv“ ein und gibt an, 
dies entspräche der Zielsetzung des Förderprogramms. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Es werde eine finanzielle Entlastung von Pflegebedürftigen erreicht, da diese nicht 
mit zusätzlichen Kosten für Innovationen belastet würden. 
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Erwartete Entwicklung der Eigenanteile, Unterschiede nach Versorgungsbereich 
und Pläne eines Ausbaus der Investitionskostenförderung 

Das Land erwartet in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von 
den Pflegebedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskos-
ten durch verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens 
der Pflegeeinrichtungen. Die Anpassungen in teilstationären Bereichen und statio-
nären Einrichtungen werden hinsichtlich energetischer Sanierungen und Klimati-
sierung stärkere Anpassungen vornehmen müssen, so das Land. In der Folge sei in 
diesen Bereichen mit höheren Kosten zu rechnen. Die Investitionskostenförderung 
nach dem NPflegeG fängt diese Kosten für die förderfähigen Einrichtungen bereits 
jetzt auf. Für stationäre Einrichtungen wird von einer Förderung abgesehen, da die 
Investitionskosten dort mit den privaten Mietkosten gleichzusetzen seien, welche 
auch bei ambulant Versorgten nicht übernommen werden. 

Nordrhein-Westfalen 

Hintergrund zur Investitionskostenförderung gem. § 10 Abs. 2 SGB XI 

Auch wenn die Zuständigkeit für die Investitionskostenförderung von Pflegeein-
richtungen in allen Versorgungsbereichen bei den Kreisen und kreisfreien Städten 
liegt (kommunale Pflichtaufgabe), ist die Förderung aufgrund verbindlicher landes-
gesetzlicher Bestimmungen veranlasst. Rechtsgrundlage ist das Alten- und Pflege-
gesetz NRW (APG NRW, §§ 10 - 15). § 11 Absatz 4 APG NRW bestimmt, dass es sich 
bei den nach dem APG NRW gewährten Förderungen um öffentliche Förderungen 
der Pflegeinrichtungen gemäß § 9 SGB XI handelt. Insofern handelt es sich gleich-
wohl um Förderprogramme des Landes NRW. 

Erläuterung: In Nordrhein-Westfalen sind die Kreise und kreisfreien Städte die zu-
ständigen Stellen für die Förderung von Pflegeeinrichtungen (für alle Versorgungs-
bereiche). Es handelt sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Rechtsgrundlage ist 
das Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW). Dabei ist durch § 11 Absatz 4 APG 
NRW bestimmt, dass es sich bei der gewährten Förderung um eine öffentliche För-
derung im Sinne des § 9 SGB XI handelt. Dies gilt insbesondere auch für die Pfle-
gewohngeldgewährung, die –als finanzielle Unterstützung der Pflegebedürftigen 
(Subjektförderung) – gemäß § 9 Absatz 2 SGB XI ebenfalls als Förderung der Pfle-
geeinrichtung gilt.  

§ 9 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) verpflichtet die Länder, das 
Nähere zur Planung und Förderung der pflegerischen Infrastruktur durch Landes-
recht zu regeln. Die Umsetzung dieses bundesrechtlichen Auftrags erfolgte in 
Nordrhein-Westfalen erstmalig zum 1. Juli 1996 in Form des Landespflegegesetzes, 
welches durch das im Jahr 2014 in Kraft getretene Alten- und Pflegegesetz (APG 
NRW) ersetzt wurde. Dabei wurde u. a. die Verantwortung (und Finanzierung) für 
die pflegerische Infrastruktur kommunalisiert. Ein wesentlicher Grund hierfür war, 
dass die Einsparungen der Träger der Sozialhilfe durch die Leistungen der Pflege-
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versicherung – die zur Finanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtun-
gen eingesetzt werden sollen (§ 9 Satz 3 SGB XI) – auf der Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte als Träger der Sozialhilfe eintreten.  

Bei der Abfrage zur Investitionskostenförderung sind folglich auch die Förderungen 
nach Landesrecht (APG NRW) zu erfassen, da es sich um eine öffentliche Förderung 
gemäß § 9 SGB XI handelt, auch wenn diese aus den kommunalen Haushalten und 
nicht aus Landesmitteln gezahlt werden. Dies entspricht auch dem Ergebnis der 
mit der KPMG, dem Bund und den Ländervertretern durchgeführten Workshops. 

Einzel- versus Pauschalförderung 

Die Fördermaßnahmen nach dem APG NRW sind wie folgt zuzuordnen:  

 Vollstationäre Dauerpflege (Pflegewohngeld): Subjektförderung bzw. Ein-
zelfallförderung 

 Kurzzeitpflege sowie Tages- u. Nachtpflege (Aufwendungszuschuss): Ob-
jektförderung bzw. Einzelfallförderung 

 Ambulante Pflege: Objektförderung bzw. Pauschalförderung. 

Diese Einordnung geschieht in der Annahme, dass sowohl die Subjektförderung als 
auch eine subjektbezogene Objektförderung eine Bedürftigkeit einer Person / ei-
nes Pflegebedürftigen voraussetzen. Bei der ambulanten Förderung und der För-
derung von Kurzzeitpflege- und Tages-/Nachtpflegeeinrichtungen gibt es zwar ei-
nen abstrakten Subjektbezug. Die wirtschaftliche Bedürftigkeit einer Person bzw. 
eines Pflegebedürftigen ist jedoch nicht entscheidend für die Förderung. 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Im Rahmen der Förderprogramme werden unter anderem Maßnahmen der In-
standhaltung und Aufrechterhaltung des notwendigen Bestandes an sonstigem 
Anlagevermögen gefördert. 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Vor dem 1.7.1996 galten die jeweiligen Bestimmungen (Richtlinien) der Arbeits- 
und Sozialminister zur Förderung von Baumaßnahmen kommunaler und frei-ge-
meinnütziger sozialer Einrichtungen im Bereich der Sozialhilfe (hier: Einrichtungen 
der Altenhilfe) und ab dem 1.7.1996 bis 31.7.2003 die Vorschriften des Landespfle-
gegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 19.3.1996 (PfG NW a.F.). Gefördert wurden 
die Investitionskosten für den Bau und die Erstausstattung von vollstationären (Al-
ten-)Pflegeheimen (anteilig mit zinslosen Landesdarlehen) sowie Tages-, Nacht- 
und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (anteilig mit Zuschüssen). Die Zweckbindung bei 
Baumaßnahmen beträgt 50 Jahre. Mit der Novellierung des PfG NW in der Fassung 
vom 8.7.2003 wurde die investive Förderung in dieser Form (vorschüssige Objekt-
förderung) eingestellt. Stand 31.12.2024 waren noch 739 der seinerzeit direkt ge-
förderten Einrichtungen zweckgebunden. Das Restmittelvolumen (Restdarlehen 
und Restwert der gewährten Zuschüsse) beträgt 565.376.262,57 € (Stand 
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31.12.2024). Seit dem 1.8.2003 erfolgt die Investitionskostenförderung vollstatio-
närer Einrichtungen über das Pflegewohngeld, welches abhängig vom Einkommen 
und Vermögen der pflegebedürftigen Bewohner als soziale Leistung von den Krei-
sen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen gezahlt wird. Für die Nutzung 
von Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege gibt es den einkommens-
unabhängigen Aufwendungszuschuss. Ambulante Dienste erhalten von den Krei-
sen und kreisfreien Städten eine pauschale Förderung ihrer Investitionsaufwen-
dungen, wenn sie darauf verzichten, ihre Investitionsaufwendungen den 
Pflegebedürftigen in Rechnung zu stellen. 

Programme zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen 

Im Rahmen der Förderung nicht-investiver Aufwendungen sind im „Landesförder-
plan Alter und Pflege" die Fördermaßnahmen und -mittel für die Alten- und Pfle-
gepolitik des Landes Nordrhein-Westfalen für die Dauer einer Legislaturperiode 
aufgeführt (§ 19 APG NRW). Die Projektmaßnahmen werden mit Zuwendungen 
des Landes (Zuschuss) anteilig gefördert. Gegebenenfalls erfolgt eine Kofinanzie-
rung mit Mitteln aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung (§§ 45c und d 
SGB XI). Vorgesehen sind Projekte und Maßnahmen in den Bereichen Alter und 
Pflege zur Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes (APG NRW), des Wohn- und 
Teilhabegesetzes (WTG NRW) und zur Kofinanzierung von Hilfen zur Weiterent-
wicklung der häuslichen Versorgung (z.B. für demenziell erkrankte Menschen) und 
zur Entlastung pflegender Angehöriger sowie von Selbsthilfegruppen gemäß 
§§ 45c und d SGB XI. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Landesförderung knapp 
6,0 Mio. € (5.965.176 €) verausgabt. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Der entsprechende Einfluss wird als „hoch“ eingeschätzt. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Der entsprechende Einfluss wird als „gering“ eingeschätzt. 

Erwartete Entwicklung der Eigenanteile 

Es wird in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den Pflege-
bedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskosten durch 
verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens der Pfle-
geeinrichtungen erwartet. 

Für ambulante Dienste sind andere Aufwendungen im Bereich Energieeffizienz 
und Klimaschutzmaßnahmen zu erwarten als bei voll- und teilstationären Einrich-
tungen. Bei ambulanten Diensten könnten dies eine emissionsarme Mobilität und 
Netzanschlüsse für Stellplätze sein, bei voll- und teilstationären Einrichtungen eine 
klimagerechte Anpassung der Gebäude. 

Das Land NRW plant, diese gesteigerten Kosten für die pflegebedürftigen Personen 
mit einer erhöhten Investitionskostenförderung aufzufangen. Das Land führt dazu 
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aus, durch eine entsprechende Klarstellung des Alten- und Pflegegesetzes NRW, 
wonach Maßnahmen der Energieeffizienz und zum Klimaschutz bei der Investiti-
onskostenförderung der stationären Pflegeeinrichtungen zu berücksichtigen sind, 
aber auch der Grundsatz gilt, dass zur Verfügung stehende öffentliche Förderun-
gen bei der Ermittlung der anerkennungsfähigen Aufwendungen immer in voller 
Höhe zur Entlastung der die Investitionskosten zahlenden Bewohnenden min-
dernd zu berücksichtigen sind. Zudem ist ersparter Erhaltungsaufwand zur Entlas-
tung der Bewohnenden durch eine entsprechende Kürzung der Instandhaltungs-
anteile zu berücksichtigen, die im Regelfall nicht unter 30 % liegen, außer es wird 
ein anderweitiger Nachweis vorgelegt. 

Rheinland-Pfalz 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Es bestehen unterschiedliche Regelungen im Landespflegerecht, die mittlerweile 
außer Kraft getreten sind. 

Programme zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen 

Im Rahmen des Förderprogramms „WohnPunkt RLP“ wurden im Berichtsjahr 2024 
insgesamt 110.400 € verausgabt. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Eine valide Einschätzung dieses Einflusses ist nicht möglich. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Eine valide Einschätzung dieses Einflusses ist nicht möglich. 

Erwartete Entwicklung der Eigenanteile 

Es wird in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den Pflege-
bedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskosten durch 
verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens der Pfle-
geeinrichtungen erwartet. Inwiefern dabei Unterschiede für die Bereiche ambu-
lante, teilstationäre sowie vollstationäre Pflege zu erwarten sind, kann nicht valide 
eingeschätzt werden. Derzeit ist nicht absehbar, dass das Land plant, die gestiege-
nen Kosten für die pflegebedürftigen Personen mit einer erhöhten Investitionskos-
tenförderung aufzufangen. 

Saarland 

Einzel- versus Pauschalförderung 

Die Angaben basieren auf den Zulieferungen der zuständigen Landkreise und des 
Regionalverbands Saarbrücken. Bei den unterschiedlichen Behörden wurden die 
Begriffe Einzel- und Pauschalförderung wohl unterschiedlich definiert, obwohl es 
sich bei allen um die gleiche Förderart handelt. Es wird einem Träger für eine Ein-
richtung eine Förderung gewährt, je nach Antrag z. B. nur für Aufwendungen für 
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den Kapitaldienst (Tilgung, Zinsen), in anderen Fällen aber z. B. für Aufwendungen 
für den Kapitaldienst und Aufwendungen für Miete. Das Land geht davon aus, dass 
einige Behörden daher den Begriff der Pauschalförderung gewählt haben. Im je-
weiligen Folgejahr wird die Förderung für das Vorjahr durch die Vorlage entspre-
chender Nachweise detailliert abgerechnet. Daher handelt es sich unseres Erach-
tens um eine Einzelförderung. 

Erwartete Entwicklung der Eigenanteile 

Es wird in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den Pflege-
bedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskosten durch 
verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens der Pfle-
geeinrichtungen erwartet. 

Es wird davon ausgegangen, dass die teil- und vollstationären Bereiche hier stärker 
belastet sein werden (notwendiger Heizungstausch in Einrichtungen etc.). Dem zu-
ständigen Fachreferat ist nicht bekannt, dass das Land plant, die gestiegenen Kos-
ten für die pflegebedürftigen Personen mit einer erhöhten Investitionskostenför-
derung aufzufangen. 

Sachsen 

Programme der Förderung von Investitionskosten aus der Vergangenheit 

Im Rahmen der Fördermaßnahme auf Grundlage von Art. 52 des Gesetzes zur so-
zialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (PflegeVG) werden auch ge-
genwärtig weiterhin Auszahlungen getätigt. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Pflegekoordinatoren/-budget: Die Regionen sollen unterstützt werden, sich auf die 
demografische Entwicklung vorzubereiten, die notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen sowie zukunftsfeste Strategien zu erarbeiten. Die Pflegebudgets knüpfen 
an diese Aktivitäten an.  

Weiterhin werden Alltagsbegleiter im vorpflegerischen Bereich sowie der Landes-
verband Hospiz- und Palliativmedizin gefördert. Zudem werden die Landesinitia-
tive Demenz und die Fachservicestelle Sachsen gefördert, deren Arbeit in der Ak-
quise und Qualitätssicherung besteht. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf finan-
zielle Belastung der Pflegebedürftigen 

Die Förderung ist nicht auf die finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen ange-
legt. Sie soll im Bereich der Alltagsbegleitung präventiv wirken und in den weiteren 
Punkten die Strukturen im Bereich der Versorgung fördern sowie die Vernetzung 
stärken. 
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Sachsen-Anhalt 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Investitionen in die soziale Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen 
mit Behinderungen (Corona-Investitionsrichtlinie) werden unter anderem geför-
dert Erweiterungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsinvestitionen, Umgestal-
tung von Mehrbett- zu Einzelzimmern inkl. Sanitär, Schaffung auch in epidemi-
schen Gefahrensituationen geeigneter Besuchsbereiche, bauliche Veränderungen 
zur Einhaltung von Abständen und Reduzierung enger Begegnungen, Umsetzung 
von Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftungssituation und 
Bereitstellung von Kommunikationsinfrastruktur. 

Erwartete Entwicklung der Eigenanteile 

Es wird in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den Pflege-
bedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskosten durch 
verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens der Pfle-
geeinrichtungen erwartet. 

Im stationären Bereich werden aufgrund von Anpassungen der Gebäude höhere 
Investitionskosten erwartet. Die Planungen des Landes, die gestiegenen Kosten für 
die pflegebedürftigen Personen mit einer erhöhten Investitionskostenförderung 
aufzufangen, seien derzeit noch nicht konkret darstellbar. 

Schleswig-Holstein 

Erläuterungen zur Förderung investiver Aufwendungen 

Im Rahmen der Gewährung pauschaler Zuschüsse gemäß § 6 Abs. 2 LPflegeG an 
ambulante Pflegedienste zur Abgeltung der Aufwendungen im Sinne des § 82 
Abs. 3 SGB XI wurden alle gegenüber den Pflegebedürftigen gesondert berechen-
baren Investitionskostenaufwendungen gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI gefördert. 

Mit den Zuschüssen zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsauf-
wendungen bei teilstationärer Pflege und Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 
wurden ebenfalls alle den Pflegebedürftigen gesondert berechenbaren Investiti-
onskostenaufwendungen gemäß § 82 Abs. 3 SGB XI gefördert. 

Auch mit den Zuschüssen zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investiti-
onsaufwendungen bei vollstationärer Pflege (Pflegewohngeld) nach § 6 Abs. 4 
LPflegeG wurden alle gegenüber den Pflegebedürftigen gesondert berechenbaren 
Investitionsaufwendungen gemäß § 83 Abs. 3 SGB XI gefördert. 

Einfluss von Programmen zur Förderung nicht-investiver Aufwendungen auf Ver-
sorgungsinfrastruktur 

Das Förderprogramm zielt vorrangig auf die Verbesserung der pflegerischen Ver-
sorgung der schleswig-holsteinischen Einwohnerinnen und Einwohner ab. Es wer-
den nur Projekte als förderfähig angesehen, die dieser Zielsetzung entsprechen. 
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Der Erfolg der geförderten Projekte ist ausführlich in den mit den Verwendungs-
nachweisen vorzulegenden Sachberichten dargestellt. 

Thüringen 

Erwartete Entwicklung der Eigenanteile, Unterschiede nach Versorgungsbereich 
und Pläne eines Ausbaus der Investitionskostenförderung 

Es wird in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den Pflege-
bedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskosten durch 
verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen seitens der Pfle-
geeinrichtungen erwartet. 

Aufgrund der kaum vergleichbaren Ausgangssituationen in den verschiedenen Ver-
sorgungssettings mit jeweils unterschiedlichen Bedarfslagen sei auch mit unter-
schiedlichen Kosten zu rechnen, so das Land. 

Die Thüringer Landesregierung hat sich im Regierungsvertrag 2025-2029 zur Auf-
gabe gemacht, „[…] mit der Senkung der Pflegekosten durch die Übernahme der 
Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen […] eine direkte finanzielle Entlastung 
für pflegebedürftige Menschen […]“ zu schaffen. Derzeit werden verschiedene 
Überlegungen zum weiteren Vorgehen und zur Umsetzung diskutiert. Eine gut-
achterliche Prüfung soll vorgeschaltet werden. 
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A5 Fragebogen der Abfrage bei den Ländern 

1. Allgemeine Angaben 

1.1. Für welches Bundesland füllen Sie den Fragebogen aus? 
_________ 
 

1.2. In welchem Landesministerium sind Sie tätig? 
__________ 
 

1.3. Ansprechpartner/in: 
 __________ 
 

1.4. Ansprechpartner/in: 
Funktion im Landesministerium: __________ 
 

1.5. Ansprechpartner/in: 
Telefonnummer: _________ 
 

1.6. Ansprechpartner/in: 
E-Mail-Adresse: _________ 
 

1.7. Wenn Sie uns für eventuelle Rückfragen weitere Ansprechpartner mitteilen 
möchten, geben Sie bitte Name (Anrede Vorname Nachname), Name der Be-
hörde, Funktion in der Behörde, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an. ___ 
 

1.8. Wie viele Förderprogramme zur Förderung von Investitionskosten werden 
Sie eintragen? ___ 
 

1.9. Werden Sie auch Förderprogramme eintragen, bei denen die Zuständigkeit 
für die Genehmigung der Anträge bei den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten 
oder bei den Gemeinden (kommunale Förderprogramme) liegt? 

 Ja 

 Nein, nur Förderprogramme des Landes oder gar keine 

1.10. Ggf. Anmerkungen zur vorherigen Frage ___ 

1.11. Können Sie – nach Ihrem Kenntnisstand – zu allen Förderprogrammen der 
Landkreise bzw. kreisfreien Städte und Gemeinden Ihres Bundeslandes Aus-
kunft geben oder nur zu einem Teil? 
(Wird angezeigt, wenn Frage 1.9 mit "Ja" beantwortet wurde.) 

 Ja, zu allen Förderprogrammen des Landkreises bzw. kreisfreien Städte 
und Gemeinden 

 Nein, nur zu einem Teil 
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2. Quantitativer Fragenteil - Fragen zu den Förderprogrammen 

2.1. Wie lautet der vollständige und offizielle Name des Förderprogrammes? 
___ 

2.2. Um welche Art der Förderung handelt es sich? 

 Subjektförderung 

 Objektförderung 

 Subjektbezogene Objektförderung 

2.3. Frage ist durch eine allgemeine Kommentarfunktion ersetzt worden. 

2.4. Es handelt sich dabei gleichzeitig um eine… 
(Bei Mehrfachauswahl: "Bitte erläutern Sie Ihre Angabe.") 

 Pauschalförderung 

 Einzelförderung 

2.5. Frage ist durch eine allgemeine Kommentarfunktion ersetzt worden. 

2.6. Bei wem liegt die Zuständigkeit für die Förderung? 

 Bundesland 

 Landkreise bzw. kreisfreie Städte 

 Gemeinden 

2.7. Welche Aufwendungen wurden gefördert? 

 Investive Aufwendungen 

 Investive Aufwendungen + konsumtive Aufwendungen 

2.8. Welche investiven Aufwendungen wurden gefördert? 

(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.7 mit "Investive Aufwendungen" oder 
"Investive und konsumtive Aufwendungen" beantwortet wurde.) 
 Neubau 

 Umbau oder Modernisierung 

 Erstausstattung oder Inneneinrichtung  

 Sonstiges 

2.9. Frage ist entfallen 
2.10. Welche konsumtiven Aufwendungen wurden gefördert? 

(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.5 mit "Investive Aufwendungen und kon-
sumtive Aufwendungen" beantwortet wurde.) 

 Personalkosten 
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 Sachkosten 

 Sonstiges 

2.11. Nennen Sie bitte die Höhe der in diesem Förderprogramm insgesamt (in-
vestiv und ggf. konsumtiv) ausgezahlten Fördersumme im Berichtsjahr 2024. 

___ 
2.12. Ist Ihnen die Fördersumme für rein investive Aufwendungen bekannt? 

(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.5 mit "Investive Aufwendungen und kon-
sumtive Aufwendungen" beantwortet wurde.) 

 Ja, als exakter Wert 

 Ja, als Schätzwert 

 Nein 

2.13. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme für rein investive 
Aufwendungen. 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.12 mit "Ja, als exakter Wert" oder "Ja, als 
Schätzwert" beantwortet wurde.) 
___ 

2.14. Ist Ihnen die gesamte Anzahl der Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pfle-
gedienste, die über alle Versorgungsbereiche im Berichtsjahr 2024 gefördert 
wurden, bekannt? 

 Ja 

 Nein 

2.15. Wie viele Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste wurden geför-
dert? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.14 mit "Ja" beantwortet wurde.) 
___ 

2.16. Ist Ihnen die Anzahl der stationären Pflegeeinrichtungen, die im Berichts-
jahr 2024 gefördert wurden, bekannt? 

 Ja, die Anzahl ist bekannt 

 Es wurden keine Pflegeeinrichtungen gefördert 

 Nein, die Anzahl ist trotz erfolgter Förderung unbekannt 

2.17. Wie viele stationäre Pflegeeinrichtungen wurden gefördert? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.16 mit "Ja, die Anzahl ist bekannt" be-
antwortet wurde.) ___ 

2.18. Ist Ihnen die Anzahl der ambulanten Pflegedienste, die im Berichtsjahr 
2024 gefördert wurden, bekannt? 

 Ja, die Anzahl ist bekannt 

 Es wurden keine ambulanten Pflegedienste gefördert 

 Nein, die Anzahl ist trotz erfolgter Förderung unbekannt 
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2.19. Wie viele ambulante Pflegedienste wurden gefördert? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 2.18 mit "Ja, die Anzahl ist bekannt" be-
antwortet wurde.) 
___ 

3. Geförderte Versorgungsbereiche 

(Dieser Fragenteil wird nur dann angezeigt, wenn die Frage 1.8 mit > 0 beant-
wortet wurde.) 

3.1. Ist eine Aufteilung der ausgezahlten Fördersumme nach den geförderten 
Versorgungsbereichen für das Berichtsjahr 2024 möglich? 

 Ja 

 Nein 

3.2. Bitte wählen Sie die geförderten Versorgungsbereiche aus. 
(Fragen zu 3.2 bis 3.6 werden nur angezeigt, wenn die Frage 3.1 mit "Ja" be-
antwortet wurde.) 

 Vollstationäre Dauerpflege 

 Teilstationäre Pflege 

 Ambulante Pflege 

 Kurzzeitpflege 

3.3. Vollstationäre Dauerpflege 

(Die nachfolgenden Fragen sind nur für den Versorgungsbereich vollstationäre 
Dauerpflege für das Berichtsjahr 2024 zu beantworten.) 

3.3.0. Um welche Art der Förderung handelt es sich? 

 Subjektförderung 

 Objektförderung 

 Subjektbezogene Objektförderung 

 Keine Angaben 

3.3.1. Wie viele Pflegeeinrichtungen wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.3.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.3.2. Wie viele Pflegeplätze wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.3.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 
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3.3.3. Wie viele Pflegebedürftige wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.3.0 mit "Subjektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.3.4. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme in dem Berichts-
jahr 2024 für die vollstationäre Dauerpflege. (Bitte angeben, ob exakter 
Wert oder Schätzwert) 

 Exakter Wert 

 Schätzwert 

 keine Angabe 

Fördersumme in Euro. 
___ 

3.4. Teilstationäre Pflege 

(Die nachfolgenden Fragen sind nur für den Versorgungsbereich teilstationäre 
Pflege für das Berichtsjahr 2024 zu beantworten. Bitte Mehrfachnennungen in 
anderen Sektoren vermeiden.) 

3.4.0. Um welche Art der Förderung handelt es sich? 

 Subjektförderung 

 Objektförderung 

 Subjektbezogene Objektförderung 

 Keine Angaben 

3.4.1. Wie viele Pflegeeinrichtungen wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.4.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.4.2. Wie viele Pflegeplätze wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.4.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.4.3. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme in dem Berichts-
jahr 2024 für die teilstationäre Pflege. (Bitte angeben, ob exakter Wert oder 
Schätzwert) 

 Exakter Wert 

 Schätzwert 

 keine Angabe 

Fördersumme in Euro. 
___ 
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3.5. Ambulante Pflege 

(Die nachfolgenden Fragen sind nur für den Versorgungsbereich ambulante 
Pflege für das Berichtsjahr 2024 zu beantworten.) 

3.5.0. Um welche Art der Förderung handelt es sich? 

 Subjektförderung 

 Objektförderung 

 Subjektbezogene Objektförderung 

 Keine Angaben 

3.5.1. Wie viele Pflegedienste wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.5.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.5.2. Wie viele Pflegebedürftige wurden gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.5.0 mit "Subjektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.5.3. Frage ist entfallen 
 

3.5.4. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme in dem Berichts-
jahr 2024 für die ambulante Pflege. 

 Exakter Wert 

 Schätzwert 

 keine Angabe 

Fördersumme in Euro. 
___ 

3.6. Kurzzeitpflege 

(Die nachfolgenden Fragen sind nur für den Versorgungsbereich Kurzzeitpflege 
für das Berichtsjahr 2024 zu beantworten.) 
 

3.6.0. Um welche Art der Förderung handelt es sich? 
 Subjektförderung 

 Objektförderung 

 Subjektbezogene Objektförderung 

 Keine Angaben 

3.6.1. Können Sie für die nachfolgenden Fragen zusätzliche Angaben getrennt 
nach eingestreuter und solitärer Kurzzeitpflege machen? 
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 Ja bzw. teilweise 

 Nein 

3.6.2. Wie viele Pflegeeinrichtungen wurden insgesamt in der Kurzzeitpflege ge-
fördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.6.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.6.3. Wie viele davon sind Pflegeeinrichtungen für die eingestreute Kurzzeit-
pflege? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 3.6.1 mit "Ja bzw. teilweise" beantwortet 
wurde.) 
___ 

3.6.4. Wie viele davon sind Pflegeeinrichtungen für die solitäre Kurzzeitpflege? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 3.6.1 mit "Ja bzw. teilweise" beantwortet 
wurde.) 
___ 

3.6.5. Wie viele Pflegeplätze wurden insgesamt in der Kurzzeitpflege gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.6.0 mit "Objektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 

3.6.6. Wie viele davon sind eingestreute Kurzzeitpflegeplätze? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 3.6.1 mit "Ja bzw. teilweise" beantwortet 
wurde.) 
___ 

3.6.7. Wie viele davon sind solitäre Kurzzeitpflegeplätze? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 3.6.1 mit "Ja bzw. teilweise" beantwortet 
wurde.) 
___ 

3.6.8. Wie viele Kurzzeitpflege-Gäste wurden im Berichtsjahr 2024 gefördert? 
(Frage wird nur angezeigt, wenn Frage 3.6.0 mit "Subjektförderung" oder 
"Subjektbezogene Objektförderung" beantwortet wurde.) 
___ 
 

3.6.9. Frage ist entfallen 
3.6.10. Frage ist entfallen 
3.6.11. Frage ist entfallen 
3.6.12. Frage entfallen 
3.6.13. Frage wurde neu platziert 
3.6.14. Frage ist entfallen 
3.6.15. Frage wurde neu platziert 
3.6.16. Frage wurde neu platziert 
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3.7. Welche Versorgungsbereiche wurden im Berichtsjahr 2024 gefördert? 
(Fragen 3.7 bis 3.12 werden angezeigt, wenn die Frage 3.1 mit "Nein" be-
antwortet wurde.) 

 Vollstationäre Dauerpflege 

 Teilstationäre Pflege 

 Ambulante Pflege 

 Eingestreute Kurzzeitpflege 

 Solitäre Kurzeitpflege 

3.8.  Wie viele Pflegeplätze wurden insgesamt im Berichtsjahr 2024 gefördert? 
___ 
3.9. Wie viele Pflegebedürftige wurden insgesamt im Berichtsjahr 2024 gefördert? 
___ 
3.10. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme in dem Berichts-
jahr 2024 für die gesamte Kurzzeitpflege. 

 Exakter Wert 

 Schätzwert 

 keine Angabe 

Fördersumme in Euro. 
___ 

3.11. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme in dem Berichts-
jahr 2024 für die eingestreute Kurzzeitpflege.  

 Exakter Wert 

 Schätzwert 

 keine Angabe 

 Fördersumme in Euro. 
 ___ 
3.12. Nennen Sie bitte die Höhe der ausgezahlten Fördersumme in dem Berichts-
jahr 2024 für die solitäre Kurzzeitpflege.  

 Exakter Wert 

 Schätzwert 

 keine Angabe 

Fördersumme in Euro. 
___ 
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4. Qualitativer Fragenteil 

4.1. Liegen Pläne/ Überlegungen zum Ausbau der Förderung von  
Investitionskosten (neue Förderprogramme) vor? 

 Ja 

 Nein 

 Keine Antwort 

4.2. Beschreiben Sie die Pläne/ Überlegungen zum Ausbau der Förderung 
von Investitionskosten, die bereits angestellt werden. Geben Sie an, welcher 
Versorgungsbereich (vollstationäre, teilstationäre, ambulante Pflege und/ oder 
Kurzzeitpflege) gefördert werden soll. 
Geben Sie bitte ein "-" ein, wenn Sie die Frage nicht beantworten können. 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.1 mit "Ja" beantwortet wurde.) 
___ 

4.3. Existierten im Berichtsjahr 2024 öffentliche Darlehensprogramme zur 
Förderung von Investitionskosten? 

 Ja 

 Nein 

 eine Antwort 

4.4. Nennen Sie den vollständigen Namen der/s Darlehensprogramme/s. 
Geben Sie bitte ein "-" ein, wenn Sie die Frage nicht beantworten können. 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.3 mit "Ja" beantwortet wurde.) 
___ 

4.5. Frage ist entfallen 
 

4.6. Existierten öffentliche Förderprogramme zur Förderung von Investiti-
onskosten aus der Historie, deren vergangene Auszahlungen sich auf das Be-
richtsjahr 2024 auswirkten? 

 Ja  

 Nein  

 Keine Antwort 

4.7. Nennen Sie den vollständigen Namen der/s Förderprogramme/s. 
Geben Sie bitte ein "-" ein, wenn Sie die Frage nicht beantworten können. 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.6 mit "Ja" beantwortet wurde.) 
___ 

4.8. Frage ist entfallen 
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4.9. Existierten im Berichtsjahr 2024 öffentliche Förderprogramme mit Lan-
desmitteln zur Förderung nicht investiver Aufwendungen? 
Zum Beispiel Förderung von innovativen Modellprojekten zu neuen Versor-
gungsstrukturen/-konzepten wie Pflege-Wohngemeinschaften, quartiersbezo-
genen Versorgungsstrukturen oder für ländliche Regionen, Förderung von ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen, wie zusätzliche Ausbildungsplätze in der 
Altenpflege. 

 Ja 

 Nein 

 Keine Antwort 

4.10. Frage ist entfallen 

 

4.11. Wie schätzen Sie den Einfluss dieser Förderprogramme auf die Versor-
gungsinfrastruktur für Pflegebedürftige nach SGB XI ein? Entspricht dies der 
Zielsetzung des Förderprogramms? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.8 mit "Ja" beantwortet wurde.) 
___ 

4.12. Wie schätzen Sie den Einfluss dieser Förderprogramme auf die finanzi-
elle Belastung von Pflegebedürftigen nach SGB XI und ihre Angehörigen ein? 
Entspricht dies der Zielsetzung des Förderprogramms? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.8 mit "Ja" beantwortet wurde.) 
___ 

4.13. Förderung nicht-investiver Aufwendungen:  
Nennen Sie den vollständigen Namen des Förderprogramms.  
_______________________ 
Nennen Sie uns die ausgezahlte Fördersumme im Berichtsjahr. 
Fördersumme in Euro: 

 ___ 

Weitere Fragen zur Förderung von Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaß-
nahmen 

4.14. Ist Ihnen bekannt, wenn Fördermöglichkeiten aus Bundesmitteln für 
Maßnahmen für Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen in Pfle-
geeinrichtungen in Anspruch genommen werden? 

 Ja 

 Nein 

4.15. Bestehen – über die Fördermöglichkeiten aus Bundesmitteln hinaus - 
landesspezifische Förderprogramme für Klimaanpassungs- und/oder Klima-
schutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen in Ihrem Bundesland? 
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 Ja 

 Nein 

4.16. Besteht eine Meldepflicht der geförderten Einrichtungen Ihnen gegen-
über? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.15 mit "Ja" beantwortet wurde.) 

 Ja 

 Nein 

4.17. Werden diese spezifischen Förderprogramme mit den von Ihnen ge-
währten Landesförderprogrammen der öffentlichen Investitionskostenförde-
rung verrechnet? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.15 mit "Ja" beantwortet wurde.) 

 Ja 

 Nein 

4.18. Wird in den kommenden Jahren eine allgemeine Erhöhung der von den 
Pflegebedürftigen selbst zu tragenden betriebsnotwendigen Investitionskos-
ten durch verstärkte Klimaanpassungs- und/oder Klimaschutzmaßnahmen sei-
tens der Pflegeeinrichtungen erwartet? 

 Ja 

 Nein 

4.19. Sind dabei Unterschiede für die Bereiche ambulante, teilstationäre so-
wie stationäre Pflege zu erwarten und ggf. welche? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.18 mit "Ja" beantwortet wurde.) 

 Ja 

 Nein 

4.20. Plant Ihr Land diese gesteigerten Kosten für die pflegebedürftigen Per-
sonen mit einer erhöhten Investitionskostenförderung aufzufangen? Bitte er-
läutern Sie ggf.? 
(Wird angezeigt, wenn die Frage 4.18 mit "Ja" beantwortet wurde.) 

___________________________ 
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